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Herr Bülow, am 14.05.2023 ist 
Kommunalwahl in Schleswig-Holstein. 
Warum ist es wichtig, an diesem 
Tag wählen zu gehen?
Bei der Kommunalwahl geht es um die 
wichtigsten Fragen für das alltägliche, 
persönliche Lebensumfeld: Kitas, Schu-
len, Straßen, Feuerwehren, Versorgung 
und Entsorgung: über all das wird in den 
Gemeinden entschieden. Bei keiner ande-
ren Wahl können die Menschen also so 
direkt über ihre Lebensqualität mitbestim-
men wie bei der Kommunalwahl.

Was kann in der Kommunalpolitik 
bewegt werden?
Neben den bereits genannten Dauerauf-
gaben der Gemeinden entscheidet sich 
bei all den aktuell wichtigen Themen letzt-
lich in den Gemeinden oder Kreistagen, 
ob sie erfolgreich bewältigt werden: Ener-
giewende, Klimaschutz, Unterbringung 
und Integration der Flüchtlinge, Ausbau 
des schnellen Internets, Sanierung der In-
frastruktur, Krankenhausversorgung usw. 
Die Kommunen haben bewiesen, dass 
sie diese Themen erfolgreich bewältigen 
können.

Wie funktioniert Kommunalpolitik 
in Schleswig-Holstein?
Die Wahlberechtigten wählen am 14. Mai 
in allen Städten und Gemeinden die Ge-

Kommunalwahl 2023: Interview mit 
SHGT-Landesgeschäftsführer Jörg Bülow

meindevertretungen und in allen elf Krei-
sen die Kreistage. Diese demokratisch 
gewählten Vertretungen treffen alle wichti-
gen Entscheidungen vor Ort. In den 
Gemeinden ohne eigene Verwaltung wird 
von der Gemeindevertretung außerdem 
ein ehrenamtlicher Bürgermeister ge-
wählt. Insgesamt gibt es damit in Schles-
wig-Holstein über 12.000 gewählte Kom-
munalpolitikerinnen und Kommunalpoliti-
ker, die die lokale Demokratie gestalten.

Wie können sich Menschen aktiv in 
die Kommunalpolitik einbringen?
Es gibt viele Wege der Mitwirkung. Neben 
der Kandidatur für die Gemeindevertre-
tung kann man auch ohne Mandat und 
ohne Parteimitgliedschaft in einem Aus-
schuss der Gemeinde mitwirken. Hierfür 
muss man von einer der Fraktionen 
benannt werden. Wer Interesse hat, sollte 
die Parteien und Wählergruppen vor Ort 
ansprechen. Es gibt aber auch viele wei-
tere Möglichkeiten: Bürgerinitiativen, 
Bürgerbegehren und Bürgerentscheide, 
kommunale Beiräte, Einwohnerversamm-
lungen, Teilnahme an öffentlichen Sitzun-
gen, Nutzung der Einwohnerfragestunde 
zu Beginn jeder Sitzung, um nur die wich-
tigsten zu nennen.

Was raten Sie engagierten Köpfen, 
die sich gerne einbringen möchten, 
aber nicht wissen wie? 
Zunächst sollte man einmal „Reinschnup-
pern“, indem man zum Beispiel an den 
öffentlichen Sitzungen teilnimmt oder sich 
über Tageszeitungen und Amtsblätter in-
formiert. Wer mitmachen will, sollte ein-
fach die Parteien und Wählergruppen 
ansprechen. Ich bin sicher: die meisten 
freuen sich über einsatzbereite Bürger.

Welche Rolle spielt der 
Schleswig-Holsteinische Gemeindetag?
Der Gemeindetag ist die gemeinsame 
Interessenvertretung der Gemeinden. Wir 
beraten den Landtag und die Landesre-
gierung, um zu all den wichtigen Themen 
möglichst gute Gesetze und angemesse-
ne finanzielle Mittel für die Gemeinden zu 
erreichen. Wir erläutern die kommunalen 
Interessen auch gegenüber der Öffent-
lichkeit und unterstützen die Kommunen 
konkret, z. B. mit vielen Informationen und 
Arbeitshilfen.

Was unternimmt der SHGT, um die 
ehrenamtlichen Gemeindevertreter 
und Ausschussmitglieder in ihrer 
Arbeit zu unterstützen?
Eines unserer wichtigsten Produkte er-
scheint alle fünf Jahre zur Kommunalwahl: 
alle Gemeindevertreter und Ausschuss-
mitglieder erhalten von uns kostenlos eine 
Broschüre, in der auf 120 Seiten alle Rech-
te und Pflichten der Kommunalpolitiker 
verständlich und praxisnah erläutert wer-
den. Weiterhin halten wir auf unserer 
Homepage viele wichtige Informationen 
für Kommunalpolitiker bereit. Dazu gehört 
zum Beispiel unsere Fachzeitschrift „Die 
Gemeinde“, die monatlich erscheint und 
viele interessante Fachaufsätze, Gerichts-
urteile etc. enthält.

Wie können mehr Nachwuchskräfte 
motiviert werden?
Ich sehe im Wesentlichen drei Ansätze. 
Zum einen müssen wir immer wieder 
erläutern, wie wichtig die kommunalpoliti-
schen Entscheidungen sind und was alles 
vor Ort gestaltet werden kann. Zum ande-
ren muss die Kommunalpolitik sicherlich 
auch ihre Arbeitsweisen hinterfragen, zum 
Beispiel was die Dauer und den Ablauf 
von Sitzungen betrifft. Wir wünschen uns 
zum Beispiel die Möglichkeit von hybriden 
Sitzungen, an denen einzelne Kommunal-
politiker per Video teilnehmen können. 
Schließlich geht es drittens am erfolg-
reichsten über die persönliche Anspra-
che. Es ist Aufgabe der Parteien und Wäh-
lergruppen, immer wieder die Brücke zur 
nächsten Generation zu finden und neue 
Menschen für die Kommunalpolitik zu 
begeistern.

Wie sehen Sie die künftige Entwicklung 
der Kommunalpolitik bei uns im Land? 
Kommunalpolitik wird immer wichtiger. 
Keines der großen Themen kann ohne 
Entscheidungen der Kommunalpolitik vor 
Ort bewegt werden. Energiewende, Inte-
gration von Zuwanderern, Ausbau von 
Kitas und Glasfaserausbau: dass wir in 
über 1100 Gemeinden mit ihren Amtsver-
waltungen und den Gemeindeverwaltun-
gen diese Themen sehr bürgernah gestal-
ten, macht Schleswig-Holstein stark und 
erfolgreich. Unser Land liegt bei den 
genannten Themen bundesweit an der 
Spitze. Noch nie haben die Kommunen in 
einem Koalitionsvertrag der Landesregie-
rung eine so große Rolle gespielt, wie 
aktuell. Dies zeigt die Bedeutung der 
Kommunalpolitik auch in der Zukunft. Ich 
würde mir wünschen, die Bürger würden 
dies durch eine möglichst hohe Wahlbe-
teiligung am 14. Mai würdigen.  
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Vor welchen zentralen 
Herausforderungen steht die 
Kommunalpolitik in der kommenden 
Wahlperiode?
Auch in den nächsten Jahren wird es 
angesichts der großen Aufgaben darum 
gehen, die finanzielle Handlungsfähigkeit 

der Kommunen zu erhalten. Außerdem 
sehen wir uns immer stärkerer Einfluss-
nahme durch Bundes- und Landespolitik 
ausgesetzt. Wir müssen mehr Freiräume 
für die Kommunen erstreiten und brau-
chen mehr Vertrauen der Bundes- und 
Landespolitik in kluge Entscheidungen 

der Kommunalpolitiker vor Ort. Ein großes 
Thema wird außerdem für die Kommunal-
verwaltungen der Personalmangel sein. 
Es sind schon jetzt zu wenig Beschäftigte 
da, um all die Aufgaben wirklich ange-
messen zu bewältigen.

Danica Rehder

Aufsätze

1  Wissenschaftliche Mitarbeiterin Lehrstuhl für Öf-
 fentliche Verwaltung, Stadt- und Regionalpolitik, 
 Ruhr-Universität Bochum
 2  Professur für Öffentliche Verwaltung, Stadt- und 

 Regionalpolitik, Ruhr-Universität Bochum
3  Geschäftsführer des Zentrums für interdisziplinäre 
 Regionalforschung (ZEFIR), Ruhr-Universität Bo-
 chum
4  Im Folgenden wird aufgrund der einfacheren Les-
 barkeit sprachlich die männliche Form verwendet. 
 Sie bezieht sich auf Personen aller Geschlechter.

4Fast 60% aller Bürgermeister  in Deutsch-
land üben ihr Amt ehrenamtlich aus. Wäh-
rend es in den Stadtstaaten Bremen, 
Hamburg und Berlin sowie in den Flä-
chenländern Nordrhein-Westfalen, Hes-
sen und Saarland überhaupt keine ehren-
amtlichen Bürgermeister (eBm) in diesem 
Sinne gibt, werden in Rheinland-Pfalz, 
Schleswig-Holstein und Mecklenburg-
Vorpommern jeweils über 90% aller Kom-
munen des Bundeslands im Ehrenamt 
verwaltet (vgl. Abb. 1).
Schleswig-Holstein stellt dabei in vielerlei 
Hinsicht einen besonders spannenden 
Fall dar, da die untere kommunale Ebene 
stark auf ehrenamtlichem Engagement 
beruht. Dies zeigt sich auf der Gemeinde-
ebene allein in der hohen Anzahl von 

Ehrenamtliche Bürgermeister in 
Schleswig-Holstein: Fundament der 
politischen Repräsentation im 
ländlichen Raum 

1 2 3Louisa Anna Süß, M.A. / Prof. Dr. Jörg Bogumil / Dr. David H. Gehne

Louisa Anna Süß

1.020 eBm, aber auch auf der höheren 
Ebene in Form von z.T. ehrenamtlich ge-
führten Ämtern. Durch die relativ kleinteili-
ge Gebietsstruktur verfügt das Bundes-
land über viele sehr kleine Kommunen, 
die durch einen eBm repräsentiert wer-
den. So weisen etwa 64% aller Gemein-
den in Schleswig-Holstein eine Einwoh-
nerzahl unter 1.000 Personen und einen 
eBm auf (vgl. Destatis, Statistisches Lan-
desamt 2021).
Bislang wurden eBm in der wissenschaft-
lichen Betrachtung vernachlässigt. Im 
Rahmen eines breit angelegten und durch 
das Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft geförderten For-
schungsprojektes unter Leitung von Prof. 

Abb. 1: Anteil der Kommunen in den Ländern mit eBm (Stand 20.09.2021)
Quelle: Destatis, Statistische Ämter der Länder, eigene Erhebung, eigene Darstellung.

Dr. Jörg Bogumil und Dr. David H. Gehne 
unter Mitarbeit von Louisa Anna Süß, M.A. 
an der Ruhr-Universität Bochum, wurden 
im Jahr 2022 ehrenamtliche Bürgermeis-
ter in ganz Deutschland befragt. Der Fra-
gebogen bildete als erstes Projekt dieser 
Art die Rahmenbedingungen, Potentiale 
und Probleme des politischen Ehrenamts 
ab mit besonderem Fokus auf Sozialprofil, 
Zeitaufwand, Aufgaben, Motivation, Nach-
wuchsmangel und Anfeindungen im Amt. 

Die Konzeption und der Versand des 
Onlinefragebogens erfolgten mit Unter-
stützung durch den Städte- und Gemein-
debund sowie seiner Landesverbände. 
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Abb. 2: Ehrenamtliche und hauptamtliche Bürgermeister in Schleswig-Holstein
Quelle: Destatis, Statistische Ämter der Länder, eigene Erhebung, eigene Darstellung. 

Im gesamten Bundesgebiet konnte mit 
23% (N= 1.491 eBm) eine gute Rücklauf-
quote erreicht werden. Im Folgenden soll 
ein spezifischer Blick auf die Umfrageer-
gebnisse aus Schleswig-Holstein gelegt 
und diese in Relation zu bundesweiten 
Daten präsentiert werden. Mit einer Rück-
laufquote von 27,5% (N= 281) konnten 
viele eBm aus Schleswig-Holstein mit 
dem Fragebogen erreicht werden, wes-
halb die Ergebnisse als aussagekräftig 
und repräsentativ angesehen werden 
können. 

Sozialprofil 
Hinsichtlich des Sozialprofils zeigen sich 
wenige Abweichungen in Schleswig-Hol-
stein verglichen mit dem Bundesdurch-
schnitt. Die deutliche Mehrheit sind Män-
ner, die in einem Angestelltenverhältnis 
arbeiten, verheiratet sind, Kinder haben 
und bereits länger in der Gemeinde woh-
nen. Markant sind Abweichungen in der 
Altersstruktur, da eBm in Schleswig-Hol-
stein mit einem durchschnittlichen Alter 
von 60,1 Jahren älter sind als im Durch-
schnitt der gesamten Befragung mit 56,6 
Jahren. Es zeigt sich eine deutliche Unter-
repräsentation von eBm unter 50 Jahren 
im Vergleich zu den anderen Bundeslän-
dern. Die Varianz in der Altersgruppe zwi-
schen 51 und 70 ist zwischen den beiden 
verglichenen Gruppen relativ gering, 
jedoch liegt der Anteil an über 70-Jährigen 
in Schleswig-Holstein deutlich über dem 
Bundesdurchschnitt (siehe Abb. 3). 

Eine weitere Besonderheit der Daten zeigt 
sich im leicht höheren Frauenanteil in 
Schleswig-Holstein. So waren 21,6% der 
Befragten aus diesem Bundesland weib-
lich, während an der gesamten Umfrage 
18,4% Frauen teilnahmen. 
Familienverhältnisse scheinen relativ ähn-
lich zu sein, da ebenso die deutliche Mehr-
heit verheiratet ist (SH 85,4%; gesamt 
84,3%) und Kinder hat (SH 88,9%; gesamt 
87,5%). Es zeigt sich jedoch ein deutlicher 
Unterschied bezüglich des Alters der Kin-
der, da in Schleswig-Holstein 88,3% der 
Studienteilnehmer Kinder haben, die älter 

Abb. 3: Altersstruktur eBm in Schleswig-Holstein 
Quelle: eigene Erhebung, eigene Darstellung, Angaben in Prozent; n 
Gesamt=1.456, n SH=279.

als 14 Jahre sind, während der Bundes-
durchschnitt bei 77,9% liegt. Somit enga-
gieren sich hier weniger eBm mit kleineren 
Kindern als in den anderen Bundeslän-
dern, was sicherlich im Zusammenhang 
mit der Altersstruktur und einer geringen 
Anzahl an eBm unter 50 Jahren zu verste-
hen ist. Die Vereinbarkeit von Ehrenamt, 
Job und Familie wird in Schleswig-Hol-
stein etwas positiver bewertet: 25,1% der 
Befragten bezeichnen diese als „sehr gut“ 
bis „gut“, während dieser Wert im Bun-
desdurchschnitt bei 20,3% liegt. 
Des Weiteren unterscheidet sich die Bin-
dung zur Gemeinde deutlich, da in 
Schleswig-Holstein das Aufwachsen in 
der Kommune und verwandtschaftliche 
Beziehungen eine weniger große Rolle zu 
spielen scheinen (siehe Abb. 4). 
Etwa die Hälfte der eBm in Schleswig-
Holstein sowie in der gesamten Befra-
gung arbeiten in einem Angestelltenver-
hältnis. Die berufliche Situation der eBm 
weist ebenso eine Varianz auf, da deutlich 
mehr eBm als Handwerker oder Landwirt 
(SH 13,2%; gesamt 5,7%) und weniger im 
öffentlichen Dienst (SH 20%; gesamt 
26,2%) tätig sind. Ebenso sind mit 30,9% 
ein größerer Anteil aus Schleswig-Hol-
stein selbstständig als mit 22% im Bun-
desdurchschnitt. Gleichzeitig stehen mit 

16% weniger hauptberuflich im Beamten-
verhältnis als 20,2% in der gesamten Be-
trachtung. In Schleswig-Holstein sind 
30,4% der eBm nicht erwerbstätig, was 
einen geringfügig höheren Anteil darstellt 
(gesamt 28,6%). Es haben mit 31,4% ein 
bedeutend geringerer Anteil die Arbeits-
zeit im Hauptberuf wegen des Bürgermei-
steramtes reduziert (gesamt 45,2%). Zu-
dem berichten nur 65,9% der Befragten 
von einer Unterstützung durch den Arbeit-
geber (gesamt 68,8%). Daraus lässt sich 
eine starke Belastung der Freizeit der 
Ehrenamtlichen schließen, aber auch eine 
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Abb. 4: Bindung zur Gemeinde in Schleswig-Holstein
Quelle: eigene Erhebung, eigene Darstellung, Mehrfachantworten möglich, 
n Gesamt=1491; n SH=280.

höhere berufliche Belastung durch die 
Herausforderungen der Vereinbarkeit von 
Beruf und Amt. 

Tätigkeit als ehrenamtlicher 
Bürgermeister 
Die Befragten in Schleswig-Holstein sind 
durchschnittlich seit 8,9 Jahre im Amt 
(gesamt 7,9 Jahre); davon jedoch 47,5% 
seit weniger als 5 Jahren und somit relativ 
neu in dieser Position. Insgesamt zeigt 
sich, dass die Befragten in Schleswig-
Holstein weniger Zeit für ihr Ehrenamt 
aufwenden als im Bundesdurchschnitt. 
So ist nicht nur der durchschnittliche 
Arbeitsaufwand mit 17,9 Stunden pro 
Woche geringer als der gesamt beobach-
tete mit 24,6 Stunden, sondern es zeigt 
sich auch, dass ein großer Anteil (72,2%) 
der Befragten aus Schleswig-Holstein bis 
zu 20 Stunden in der Woche für ihr Ehren-
amt aufwenden (vgl. Abb. 5).
Ein eBm hat unterschiedlichste Aufgaben. 
In Schleswig-Holstein haben die Befragten 
besonders der Förderung neuer Projekte 
in der Gemeinde, der Gewährleistung der 
Umsetzung der Gemeinderatsbeschlüs-
se, ihrer Rolle als Ansprechpartner der 
Bürger und der Vermittlung wichtiger Infor-
mationen an die Bevölkerung eine große 
Relevanz zugeschrieben, was den Werten 
aus dem gesamten Bundesgebiet ähnelt. 
Abweichungen zeigen sich insbesondere 
darin, dass eBm in Schleswig-Holstein 
mehr Wert auf die Stärkung der Vernet-
zung und Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden legen als im Bundesdurch-
schnitt und der Förderung des bürger-
schaftlichen Engagements weniger Rele-
vanz zuschreiben. 

Situation in der Kommune
Die Personalsituation der in Schleswig-
Holstein ehrenamtlich verwalteten Kom-
munen unterscheidet sich deutlich von 
der der anderen Kommunen mit eBm in 
Deutschland. Hier sind im Durchschnitt 

Abb. 5: Zeitaufwand für das Bürgermeisteramt nach Klassen in Stunden
Quelle: eigene Erhebung, eigene Darstellung, Angaben in Prozent, 
n Gesamt=1317; n SH=280. 

tigten der Gemeinde sind zum größten Teil 
als technisches Personal und deutlich 
seltener in der Verwaltung tätig (siehe 
Abb. 6). Folglich tragen die eBm weniger 
direkte Personalverantwortung, jedoch er-
höht sich der Koordinations- und Kommu-
nikationsaufwand mit dem Amt, das in 
vielen Kommunen Dienstherr der für die 
Kommune zuständigen Beschäftigten ist. 

Zufriedenheit
Es zeigt sich, dass die eBm in Schleswig-
Holstein relativ zufrieden mit der Zusam-
menarbeit zwischen Kommune und Amt 
sind. Sie empfinden sich deutlich weniger 
stark durch mangelnde Unterstützung 
durch das Amt eingeschränkt und es 
kommt seltener zu Kompetenzgerangel 
mit dem Amtsvorsteher als in den anderen 
Bundesländern. Zudem bewerten sie die 

Abb. 6: Personal in der Kommune
Quelle: Eigene Erhebung, eigene Darstellung, Angaben in Prozent; n Gesamt=1491, 
n SH=281; Mehrfachantworten möglich. 

8,3 Personen beschäftigt und somit weni-
ger als im Bundesschnitt (13,6). In einigen 
Kommunen (22,8%) ist überhaupt kein 
Personal in der Gemeinde angestellt, 
sondern nur über das Amt. Die Beschäf-

Aufwandsentschädigung eher als ange-
messen (SH 54,7%; gesamt 47,2%), 
wobei trotzdem die Meinung der Befrag-
ten deutlich divergiert und sich in zwei 
etwa gleich große Lager teilt. 
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Motivation
Im Rahmen der Befragung konnten ver-
schiedenste Gründe und Motive zur Kan-
didatur als eBm erhoben werden. Wie in 
den anderen Bundesländern überwiegt 
ebenso in Schleswig-Holstein der Gestal-
tungswille als Motivation zur Kandidatur. 
Während Parteien und Wählergemein-
schaften im ländlichen Raum eine allge-
mein nachgeordnete Rolle spielen, zei-
gen die Daten aus Schleswig-Holstein 
eine etwas andere Tendenz, da dort mehr 
Befragte angaben, das Programm der 
Partei/Wählervereinigung umsetzen zu 
wollen sowie durch den Parteivorstand zur 
Kandidatur aufgefordert worden zu sein. 
Auch gaben im betrachteten Bundesland 
weniger Befragte an, dass sie sich unab-
hängig von Parteien und Wählervereini-
gungen für die Bürger einsetzen möchten 
als im Bundesdurchschnitt. Passend da-
zu sind mit 74,2% deutlich mehr eBm 
Mitglied in einer Partei oder Wählervereini-
gung als in der gesamten Befragung 
(57,0%). Diese Beobachtungen müssen 
im Kontext der Wahlverfahren gesehen 
werden. Während in Schleswig-Holstein 
(ebenso wie Niedersachsen) der eBm 
durch eine Ratswahl aus der Mitte der Ge-
meindevertretung bestimmt wird, werden 
sie in den anderen Bundesländern im 
Regelfall durch eine Direktwahl durch die 
Bürger bestimmt. Somit kommen den 
Parteien und Wählergemeinschaften in 
Schleswig-Holstein bereits bei der Auf-
stellung der Wahllisten zur Gemeindever-
tretung aber auch in der später gewählten 
Fraktion eine gewisse Selektions- und 
Rekrutierungsfunktion zu und die Partei-
bindung der eBm ist bei einer Ratswahl 
insgesamt höher als bei einer Direktwahl.

Anfeindungen / Gewalt im Amt
Viele Kommunalpolitiker von Gemeinde-

Abb. 7: Art und Gelegenheit des Vorfalls der Anfeindung oder Gewalt
Quelle: eigene Erhebung, eigene Darstellung; Mehrfachnennungen möglich, 
Angaben in Prozent; n Gesamt=851; n SH=155.

vertreter bis zum Oberbürgermeister se-
hen sich Anfeindungen und Gewalt im 
Amt ausgesetzt. So gaben auch 55% der 
befragten eBm aus Schleswig-Holstein 
an, bereits mindestens einmal Erfahrung 
mit Beleidigung, Beschimpfung, Bedro-
hung oder tätlichen Angriffen gemacht zu 
haben (gesamt 56,4%). 

Ausblick 
Trotz der im Rahmen des Forschungspro-
jektes geäußerten Kritik und einigen Me-
dienberichten zu vakanten ehrenamtli-
chen Bürgermeisterposten, ist die Zufrie-
denheit der eBm in Schleswig-Holstein 
relativ hoch. So geben 44,1% der Befrag-
ten ihre Bereitschaft zur erneuten Kandi-
datur an, was verglichen mit den 35,5% im 
Bundesdurchschnitt ein deutlich höherer 
Wert ist. Zusätzlich sind 30,5% (gesamt 
36,4%) noch unsicher, während ein Viertel 

nicht mehr kandidieren möchte (gesamt 
28,1%). Es kann also von einer gewissen 
Kontinuität ausgegangen werden zusätz-
lich zu einem Mobilisierungspotential bei 
den noch Unentschlossenen. Ein Über-
blick, wer überhaupt eBm ist, sowie Pro-
bleme und Potentiale der Position des 
ehrenamtlichen Bürgermeisters in Schles-
wig-Holstein konnten im Rahmen des 
Forschungsprojektes skizziert werden. 
Die individuellen Fälle in den Kommunen 
aber auch die persönlichen Verhältnisse 
der Ehrenamtlichen in Beruf und Familie 
konnten im Rahmen eines bundesweit ein-
gesetzten Fragebogens nicht ausrei-
chend behandelt werden und müssen im 
Fokus weiterer Betrachtungen stehen, um 
gegebenenfalls Unterstützung zu leisten 
und Strukturen zu modifizieren, damit 
dieses wichtige Amt der politischen Re-
präsentation zukunftsfähig ist. 

* PD Dr. Sönke E. Schulz ist Geschäftsführendes 
 Vorstandsmitglied des Schleswig-Holsteinischen 
 Landkreistages. 
1  GVOBl SH 2023 S. 170. Gleichlautend und eben- 
  falls angepasst die Regelung in § 42a KrO für die 
 „Beiräte“ auf Kreisebene. LT-Drs. 20/377 S. 7 f. 

I. Einleitung
Durch das Gesetz zur Änderung kommu-

1nalrechtlicher Vorschriften  sollen rechtli-
che Zweifel an der Zulässigkeit von Beirä-
ten „für gesellschaftlich bedeutsame 
Belange“ ausgeräumt werden. In der 
Gesetzesbegründung heißt es dazu: „In 
vielen Kommunen bestand … das Ver-

Kommunale Beiräte für „gesellschaftlich 
bedeutsame Belange“: Instrument für 
mehr Bürgerbeteiligung im Konflikt mit 
dem gewählten kommunalen Ehrenamt

*PD Dr. Sönke E. Schulz

ständnis, dass auch diese Beiräte als 
Beiräte [im Sinne des § 47d GO] einzuord-
nen sind. Diese rechtliche Einordnung ist 
verbunden mit den Rechten Anträge zu 
stellen und in der Gemeindevertretung zu 
reden. Trotz jahrelanger Praxis gab es in 
jüngerer Zeit Zweifel an der rechtlichen 
Zulässigkeit entsprechender Beiräte unter 
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der Gemeinde- bzw. Kreisordnung Schles-
wig-Holstein. Um für diese Beiräte Rechts-
sicherheit zu schaffen, wird mit einer Neu-
fassung von § 47d Abs. 1 und § 47e GO 
klargestellt, dass Beiräte auch für gesell-
schaftlich relevante Belange rechtlich 
zulässig sind und mit den gleichen Rech-
ten wie Beiräte für Gruppen ausgestattet 

2sind.“
Einerseits hätte es aufgrund der weitrei-
chenden Satzungsautonomie der Ge-
meinden und Kreise einer solchen dekla-
ratorischen Klarstellung nicht bedurft, 
andererseits bergen insbesondere die 
„Themen-Beiräte“ ein Konfliktpotenzial 
mit Blick auf die im Grundsatz repräsenta-
tive Ausgestaltung der kommunalen Wil-
lensbildung und Entscheidungsfindung. 
Nachfolgend soll daher der rechtliche 
Rahmen der Beiräte umrissen und die 
nicht systemkonforme Erweiterung auf 
Beiräte für „gesellschaftlich bedeutsame 
Belange“ kritisch gewürdigt werden. Die-
se Analyse erfolgt vor allem auch vor dem 
Hintergrund, dass im Koalitionsvertrag 
von CDU und Grünen weitere Elemente 
vorgeschlagen werden, die eine Verlage-
rung der Entscheidungsverantwortung 
weg von den gewählten Gremien jeden-
falls begünstigen können: Hierzu zählen 

3die Bürgerräte , deren Mitglieder nach 
dem Zufallsprinzip ausgewählt werden, 

4sowie kommunale Beauftragte , deren 
Bestellung anstelle oder zusätzlich zu den 
Beiräten, perspektivisch nicht nur für 
besondere Gruppen (so bereits in der 
Praxis relativ häufig anzutreffen und sach-
gerecht), sondern auch für bestimmte 
„gesellschaftlich bedeutsame Belange“ 
ermöglicht werden soll.

II. Rechtspolitischer Hintergrund 
der Beiräte
Forderungen nach einer stärkeren Einbin-
dung von Bürgern, insbesondere in kom-
munale Entscheidungsstrukturen, sind 
nichts grundlegend Neues. Erhoben wur-
den sie bereits lange vor den ausgehend 
von „Stuttgart 21“ und dem geflügelten 
Wort vom „Open Government“ geführten 
Debatten um eine Stärkung der Bürgerbe-

5teiligung . Sie sind in den letzten Jahren 
stärker in den Fokus der öffentlichen 
Wahrnehmung gerückt, zuletzt unter dem 
Aspekt der Generationengerechtigkeit 
(Jugendbeiräte, Nachhaltigkeit) und im 
Rahmen von Energiewende und Kli-
maschutz. Zudem befördern digitale 
Technologien die Diskussion, da das Web 
2.0 in verschiedensten Erscheinungsfor-
men einfache, schnelle und ungefilterte 
Kontakt-, Informations- und Partizipa-
tionsmöglichkeiten bereithält, z. B. in 

6Form sog. Bürgerhaushalte . Neben den 
klassischen Erscheinungsformen der 
Bürgerbeteiligung (Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheid), die inzwischen in den 
Kommunalverfassungen aller Flächenlän-
der institutionalisiert sind, gehören auch 

kommunale Beiräte zum eher „altherge-
brachten“ Instrumentarium (auch wenn es 
sich bei ihnen um eine „abgeschwächte“ 
Form der Bürgerbeteiligung handelt – 
geht es doch grundsätzlich nur um Mitwir-
kung, nicht um Mitentscheidung). Schon 
Anfang der 1980er Jahre wurde damit 
begonnen, zahlreiche und vielfältige 
Interessenbeiräte auf kommunaler Ebene 
einzurichten, eine Verankerung im Gesetz 
haben die Beiräte allerdings bis heute 

7noch nicht überall gefunden . Zielsetzung 
ist die Einbindung weiterer Personen in 
die Willensbildung, die Erschließung wei-
teren Sachverstandes und die Erhöhung 
der Transparenz von Entscheidungen.
In Ermangelung von Entscheidungsbe-
fugnissen üben Beiräte grundsätzlich 
keine Staatsgewalt i. S. d. Art. 20 Abs. 2 

8Satz 2 GG aus . Vorbereitende und kon-
sultative Tätigkeiten scheiden aus dem 
Kreis der demokratisch zu legitimieren-
den Handlungen aus und müssen daher 
nicht ununterbrochen auf das Volk zurück-

9führbar sein . Eine Tätigkeit im Rahmen 
der Entscheidungsvorbereitung, unab-
hängig davon, ob sie als Anhörungs-, 
Beratungs-, Vorschlags- oder Antrags-
recht ausgestaltet ist, berührt das demo-
kratische Prinzip und das kommunalver-
fassungsrechtliche Kompetenzgefüge im 
Grundsatz nicht, solange die letzte Ent-
scheidung bei einem kommunalen Organ 

10verbleibt . Den unverbindlichen Empfeh-
lungen eines Beirats kann aber ein „fakti-

11scher Bindungswert“ zukommen : Wenn 
sich die bloß beratende Mitwirkung im 
Sinne einer Entscheidungshilfe zur Mitent-
scheidung verdichtet, wird legitimations-

12bedürftige Staatsgewalt ausgeübt . Die 
Regelungen der §§ 47d und e GO versu-
chen zwar, diesem legitimatorischen As-
pekt Rechnung zu tragen, indem sie zwin-
gend vorsehen, dass die Beiratsmitglie-
der gewählt werden. Dass ein Wahlverfah-
ren vorgeschrieben ist, kann die Kritik an 
der möglichen faktischen Delegation von 
Entscheidungszuständigkeiten allerdings 
nicht entkräften, da wesentliche Wahl-
grundsätze keine Beachtung finden und 
der Beirat (ansatzweise demokratisch le-
gitimiert oder nicht) von Gesetzes wegen 
nicht zur Ausübung von Entscheidungstä-

13tigkeit berufen ist .
Eine Bewertung kommunaler Beiratstätig-
keit muss differenziert ausfallen. Die Ein-
richtung von sonstigen Beiräten (gleiches 
gilt für die gesetzliche Regelung der §§ 
47d, 47e GO, die dieses ermöglichen) hat 
Vor- und Nachteile, die z. T. miteinander 

14korrespondieren . Es wird vor allem auf 
die lokalen Verhältnisse und insbesonde-
re die tatsächliche Wahrnehmung der 
Beiratsrechte durch den Beirat selbst 
ankommen, ob im einzelnen Fall die Vor-
teile oder die Nachteile überwiegen. Es 
darf durch die Etablierung von (Fach-) 
Beiräten nicht zu einer Zuständigkeitsde-
legation und „Selbstentmachtung“ der in 

der Kommunalverfassung genannten und 
demokratisch legitimierten Gremien kom-

15men . Die Integrationsfunktion kann zwar 
(bei Beiräten für relevante Personengrup-
pen) beachtlich sein, steht allerdings in 
einem Spannungsverhältnis zur mögli-
cherweise fehlenden Integration nicht-

16organisierter Interessen . Die Arbeit von 
Beiräten sollte zurückhaltend in die origi-
nären Entscheidungsprozesse der Vertre-
tungsorgane der Gebietskörperschaft 
einbezogen werden. Den Blickkontakt zur 
auch auf kommunaler Ebene vorrangig 
repräsentativen Demokratie dürfen weder 
die Beiräte noch die kommunalen Organe 

17verlieren .

III. Kommunale Organisationshoheit
Die Diskussion um die Zulässigkeit der 
Schaffung von Beiräten (oder anderer 
nicht gesetzlich geregelter Instrumente 
zur Bürgerbeteiligung) dürfte mittlerweile 

18nicht mehr aktuell sein . Diese wurde in 
der Vergangenheit z. T. noch mit dem 
Argument negiert, dass die gemeindliche 
Organisationshoheit dort ihre Grenze 
finde, wo der Gesetzgeber diese in verfas-

19sungsgemäßer Weise begrenzt habe . 
Diese Ansicht kann nicht überzeugen – 
das Argument, die Nennung von Gremien 
in der Kommunalverfassung sei regelmä-
ßig abschließend, kann allenfalls für Orga-
ne mit Entscheidungszuständigkeit, nicht 
aber für die Schaffung von Gremien infor-

20meller Natur gelten . Ausgehend von der 
verfassungsrechtlich gesicherten Organi-
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sationshoheit als Grundlage für die Schaf-
fung von Beiräten ist daher anzuerken-
nen, dass § 47d GO, auch nach der Erwei-
terung um die „gesellschaftlich bedeutsa-
men Belange“, keinen abschließenden 
Charakter hat. Würde man der Vorschrift 
diese Wirkung zuerkennen, wäre dies ein 
nicht zu rechtfertigender Eingriff in Art. 54 
Abs. 1 LV.
Dies bedeutet zunächst, dass neben den 
Beiräten, die sich unter die Formulierung 
des § 47d Abs. 1 GO subsumieren lassen, 
weitere Beiräte mit anderen inhaltlichen 
Schwerpunktsetzungen denkbar sind. 
Angesichts der Reichweite der „gesell-
schaftlich bedeutsamen Belange“ dürfte 
es jedoch kaum mehr solche Anwen-
dungsfälle geben. Relevant war dieser 
Aspekt bis zur Ergänzung des § 47d Abs. 
1 GO im Jahr 2023: Auch zuvor war es den 
Kommunen möglich (und rechtlich zuläs-
sig), Beiräte für bestimmte Themen zu 
etablieren (z. B. Klimaschutzbeirat) und 
diese durch Satzung mit den gleichen 
(anderen, oder weiterreichenden) Rech-
ten auszustatten, wie sie von § 47e Abs. 1 
und 2 GO benannt sind. Nach zuvor gel-
tender Rechtslage war die Schaffung von 
(Unterrichtungs-, Antrags- und Rede-) 
Rechten des Beirates in der Satzung (oder 
ein Verweis der Satzung auf § 47e Abs. 1 
und 2 GO) jedoch konstitutiv, während 
nunmehr jeder Beirat, der durch Satzung 
errichtet wird, automatisch die Rechte aus 
§ 47e Abs. 1 und 2 GO für sich in Anspruch 
nehmen kann.
Die in § 47e Abs. 1 und 2 GO benannten 
Rechte des Beirates sind ebenfalls nicht 
abschließend. Es steht der Kommune frei, 
diese im Rahmen der Satzung zu konkreti-
sieren sowie – soweit die aus dem Demo-
kratieprinzip folgenden Grenzen gewahrt 
bleiben – auch zu erweitern. Soweit sich 
die Rechte des Beirates allein auf die 
Meinungs- und Willensbildung der zu-
ständigen Gremien beziehen und eine 
(faktische) Verlagerung von Kompeten-
zen ausgeschlossen ist, sind solche Sat-
zungsregelungen zulässig und von der 
Organisationshoheit gedeckt. Eine Ein-
schränkung der § 47e Abs. 1 und 2 GO 
durch Satzung ist nicht möglich.
Und schließlich deckt das kommunale 
Organisationsermessen die Schaffung 
von beratenden Gremien („Beiräten“) ab, 
die vergleichbare Aufgaben wahrneh-
men, aber von der Kommune bewusst 
anders (zum Beispiel mit weniger Rech-
ten) konzipiert werden. Angesichts der 
(mittlerweile bestehenden) inhaltlichen 
Reichweite des § 47d Abs. 1 GO dürften 
alle durch Satzung errichteten Beiräte von 
der Vorschrift erfasst sein und sich damit 
auch auf die Rechte aus § 47e Abs. 1 und 
2 GO berufen können. Will die Kommune 
dies ausschließen, bleibt nur der Verzicht 
auf eine Errichtung des Beirates durch 
Satzung. Beratende Strukturen lassen 
sich auch durch einfachen Beschluss der 

Gemeindevertretung bzw. des Kreistages 
etablieren, so wie es den Ausschüssen 
ebenfalls freisteht, externen Sachver-
stand (auch regelmäßig) in beratender 
Funktion einzubinden. Die Rechte der Bei-
räte, die durch Beschluss der Gemeinde-
vertretung oder des Kreistages geschaf-
fen werden, richten sich allein nach dem 
Errichtungsbeschluss selbst und folgen 
nicht aus § 47e Abs. 1 und 2 GO.

IV. Integrationsfunktion der 
Beiräte für gesellschaftlich 
bedeutsame Gruppen
Die Aufgaben sonstiger Beiräte ließen 
sich in der Ursprungsfassung von § 47d 
Abs. 1 GO aus zwei Blickwinkeln erschlie-
ßen: Aus Sicht der kommunalen Gremien 
dient ein Beirat der zusätzlichen Siche-
rung von Fach- und Sachverstand der von 
den Entscheidungen betroffenen Einwoh-
ner. Ein Beirat ist aus dieser Sicht primär 
als Beratungsinstrument der Gemeinde-

21vertretung zu verstehen . Aus Sicht der 
betroffenen Einwohner dient der sonstige 
Beirat der verstärkten Durchsetzung der 
Interessen der gesellschaftlich bedeutsa-
men Gruppe, die den Beirat stellt. Insbe-
sondere Ausländer- oder Integrationsbei-
räte können helfen eine evtl. entstandene 
Distanz zwischen „Gemeindevolk“ und 

22Gemeindevertretung zu überbrücken . 
Insbesondere für Drittstaatenausländer 
ist ein Ausländerbeirat regelmäßig die 
einzige institutionalisierte Möglichkeit, 
Einfluss auf das politische Leben in der 

23Gemeinde zu nehmen .
Die Ergänzung des § 47d Abs. 1 GO um 
die „gesellschaftlich bedeutsamen Belan-
ge“ passt nicht in diese doppelte Zweck-
setzung; der Gesetzgeber hat sich mit 
diesem Umstand ausweislich der Geset-

24zesbegründung  aber nicht auseinan-
dergesetzt. Derartigen Beiräten fehlt die 
Integrationsfunktion, die darin besteht, 
gesellschaftlichen Gruppen, die in den 
kommunalen Gremien nicht oder unterre-
präsentiert sind, eine institutionalisierte 
Teilhabemöglichkeit einzuräumen (be-
sonders ausgeprägt bei Ausländer- und 
Jugendbeiräten). Es kann also bei sol-
chen „Themenbeiräten“ allein um die 
Einbeziehung des Sachverstandes der 
Beiratsmitglieder in die Arbeit der Gre-
mien gehen. Hierzu wäre die Schaffung 
von Beiräten (mit Rechten des Beirates) 
einerseits aber nicht erforderlich gewe-
sen. Die Einbeziehung von externem 
Sachverstand durch die Gremien der 
Gemeinde oder des Kreises ist jederzeit 
durch Anhörungen, Fachgespräche und 
anderes möglich und zulässig. Anderer-
seits enthält § 47d Abs. 1 GO keine Siche-
rungsmechanismen, dass tatsächlich 
Mitglieder mit besonderer Expertise beru-
fen werden. Bei den Beiräten für eine 
„gesellschaftlich bedeutsame Gruppe“ 
folgen die Anforderungen an die Mitglied-
schaft schon aus der Zugehörigkeit zur 

Gruppe; zudem wird der Gestaltungs-
spielraum der Kommune von der Recht-

25sprechung durch Art. 3 GG beschränkt . 
Ein vergleichbarer Mechanismus ist mit 
Blick auf „thematische Beiräte“ nicht 
ersichtlich. Schließlich, und dadurch be-
dingt, besteht, insbesondere auch auf-
grund der Einräumung von (subjektiven) 
Rechten des Beirates (nicht seiner Mitglie-
der) die Gefahr, dass der Beirat zur Durch-
setzung von Gruppeninteressen instru-
mentalisiert wird.

V. Systemwidrigkeit der Gleichstellung 
von Gruppen- und thematischen 
Beiräten
Die Ausweitung auf gesetzlicher Ebene 
auf Beiräte für gesellschaftlich bedeutsa-
me Belange ist kritisch zu sehen. Auch 
wenn die Ergänzung weitgehend deklara-
torisch ist, ist sie doch mit einer Appellwir-

26kung  (und damit einem mittelbaren 
Eingriff in die kommunale Organisations-
hoheit) verbunden. Anders als bei den 
„gesellschaftlich bedeutsamen Gruppen“ 
geht es nicht um persönliche Betroffen-
heit und die integrative Wirkung von Beirä-
ten, sondern eigentlich nur um die (institu-
tionalisierte) Einbindung von externem 
Sachverstand. Allerdings fehlen Siche-
rungsmechanismen, dass solche „the-
matischen Beiräte“ nicht als weiterer Ka-
nal engagierter Personen(gruppen) zur 
Durchsetzung von Partikularinteressen 
genutzt werden.

1. Begrenzung des Aufgabenbereichs 
Der Aufgabenbereich jedes Beirates ist 
zunächst durch das „Interessengebiet“ 
der jeweiligen gesellschaftlich bedeutsa-
men Gruppe oder durch den gesellschaft-
lich bedeutsamen Belang begrenzt. Die 
Befassungskompetenz des Beirates er-
streckt sich somit nicht auf jede kommu-
nalpolitisch irgendwie bedeutsame Fra-
ge, sondern nur auf Angelegenheiten, die 
unmittelbar die von ihm vertretene gesell-
schaftlich bedeutsame Gruppe betreffen 
(vgl. § 47e Abs. 1 Satz 1 GO). Diese inhalt-
liche Beschränkung gilt ebenfalls für die 
„thematischen Beiräte“, wobei hier, insbe-
sondere bei Beiräten für „Querschnitts-
themen“ (Nachhaltigkeit, Klimaschutz, 
Wirtschaft, Umwelt), ggf. ungewollt eine 



Erfassung zahlreicher Beratungsgegen-
stände die Folge ist. Die Definition des 
thematischen Zuschnitts („gesellschaft-
lich bedeutsamer Belang“) sollte daher 
mit Bedacht erfolgen. Hinzu kommt, dass 
in jedem Fall nur Selbstverwaltungsaufga-
ben zum Gegenstand einer Beiratsbefas-
sung gemacht werden können.

2. Gesellschaftliche Bedeutsamkeit 
Für gesellschaftlich bedeutsame Grup-
pen ist anerkannt, dass bei der Bewertung 
der gesellschaftlichen Bedeutsamkeit 
zeitliche, qualitative und quantitative Kri-
terien zu beachten sind. In zeitlicher Hin-
sicht ist von einer gesellschaftlich bedeut-
samen Gruppe zu erwarten, dass sie von 
einem auf Dauer angelegten Interesse 
geeint wird. Bürgerinitiativen erfüllen die-
se Anforderung nicht. In qualitativer Hin-
sicht muss der Gruppe mit Blick auf die 
Gesamtbevölkerung der Kommune ein 
Stellenwert zukommen, der eine Ernsthaf-
tigkeit und hervorgehobene Gemeinwohl-
bedeutsamkeit der Interessenverfolgung 
erkennen lässt. Angesichts der kommu-
nalverfassungsrechtlichen Verankerung 
und der kommunalpolitischen Bedeut-
samkeit der Beiratserrichtung muss auch 
eine Sinnhaftigkeit im Hinblick auf das 
Wohl der Kommune und die Stärkung der 

Selbstverwaltungsgarantie gefordert wer-
den. Es reicht nicht aus, dass eine Grup-
pe insgesamt gesellschaftliche Bedeu-
tung hat, vielmehr muss sie gerade im 
Hinblick auf das Wohl der Gemeinde oder 
des Kreises gesellschaftlich bedeutsam 

27sein .
Die gesellschaftlich bedeutsame Gruppe 
muss quantitativ aus einer Anzahl von 
Einwohnern bestehen, die über die Zahl 
der zu besetzenden Beiratsposten hin-
ausgeht und eine sinnvolle Wahl zu-

28lässt . Die Stärke einer gesellschaftli-
chen Gruppe im Verhältnis zu ihrer Vertre-
tung in der Gemeindevertretung oder im 
Kreistag allein ist kein Kriterium, das das 
eingeräumte Entschließungsermessen 
hinsichtlich der Gründung eines Beirates 
reduziert. Genauso wenig wäre eine Über-
repräsentation der betroffenen Gruppe in 
der Gemeindevertretung oder im Kreistag 
ein Grund, einen Beirat aufzulösen. Einen 
bedeutsamen Abwägungsgesichtspunkt 
bildet eine evtl. bereits vorhandene starke 
Repräsentanz bestimmter Interessen – 
insbesondere solche von Senioren – 

29allerdings schon .
Die Gesetzesbegründung schweigt zu 
näheren Definition der „Belange“ und zu 
Kriterien, die gesellschaftliche Bedeut-
samkeit zu bestimmen. Als Beispiele 

werden Beiräte für „Wirtschaft oder Um-
welt“ genannt; beides sehr weit gefasste 
Themenfelder. In der Praxis vorzufinden 
sind darüber hinaus auch Gestaltungs-, 
Kultur-, Bildungs-, Klimaschutz- und Nach-
haltigkeitsbeiräte. Diese lassen sich nun 
unter § 47d Abs. 1 GO subsummieren und 
können sich, bei Errichtung durch Sat-
zung, auf die gesetzlichen Unterrich-
tungs-, Antrags- und Rederechte berufen. 
Die Kommune sollte hier ebenfalls, auch 
wenn ihr bei thematischen Beiräten ein 
weites Ermessen zukommt, zeitliche, qua-
litative und quantitative Kriterien heranzie-
hen: ein gesellschaftlich bedeutsamer 
Belang im Sinne der Vorschrift setzt also 
voraus, dass das Thema über einen län-
geren Zeitraum für die Kommune relevant 
sein wird und Einfluss auf Selbstverwal-
tungsaufgaben haben oder diese prägen 
wird. Qualitativ sollte eine „Erheblichkeits-

27  Schliesky/Tischer (Fn. 8), § 47d GO Rn. 4.
28 Schliesky/Tischer (Fn. 8), § 47d GO Rn. 5.
29  Skeptisch gegenüber einer verpflichtenden Ein-
 richtung von Seniorenbeiräten daher Schulz/Ti-
 scher, KommJur 2012, 286.
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30  Lange, Kommunalrecht, 2013, Kap. 9 Rn. 15; Reuß, 
 VBlBW 2016, 283.
31  Siehe dazu Schulz/Tischer, KommJur 2012, 286.
32  BVerwG Urt. v. 29.11.2022, 8 CN 1.22.
33  https://www.rnd.de/politik/bundesregierung-wie-
 die-ampel-immer-neue-posten-schafft-Y2BRG3Y
 JZ5FCZDCND7NPXUH7LM.html 

schwelle“ überschritten sein; als quantita-
tives Maß kommt der Umstand in Be-
tracht, dass eine Vielzahl (aber nicht zu 
viele bzw. alle) der Entscheidungen der 
kommunalen Vertretung mit diesem Be-
lang in Zusammenhang zu bringen ist.

3. Kreis der (potenziellen) 
Beiratsmitglieder
Häufige Erscheinungsform von Beiräten 
sind Ausländer- oder Integrationsbeiräte. 
An diesen lässt sich exemplarisch die 
Integrationsfunktion zeigen, die sich im 
Kreis der (potenziellen) Beiratsmitglieder 
und den entsprechenden Vorgaben der 
Kommune in der Errichtungssatzung ma-
nifestiert. Angesichts eines Ausländeran-
teils von ca. 13,1 % in der Bundesrepublik 
Deutschland und ca. 8,9 % in Schleswig-
Holstein (Stand: 2021) werden die auslän-
dischen Einwohner in den meisten Ge-
meinden eine gesellschaftlich bedeutsa-
me Gruppe bilden. Ab welchem Auslän-
deranteil dies anzunehmen ist, bleibt der 
Beurteilung durch die Gemeindevertre-
tung überlassen. Als Anhaltspunkt mag 
§ 50 Abs. 1 Satz 3 KSVG Saarland dienen; 
dort sollen Gemeinden mit einem Auslän-
deranteil von mindestens 8 % an der örtli-
chen Gesamtbevölkerung einen Integra-
tionsbeirat errichten. § 84 Satz 1 HGO 
sieht demgegenüber verpflichtend vor, 
dass in Gemeinden mit mehr als 1 000 
gemeldeten ausländischen Einwohnern 
ein Ausländerbeirat einzurichten ist (vgl. 
auch § 56 Abs. 1 GemO RhPf). § 27 Abs. 1 
GO NRW verlangt ebenfalls die obligatori-
sche Bildung eines Integrationsrates in 
Gemeinden, in denen mindestens 5 000 
Ausländer ihren Hauptwohnsitz haben; in 
Gemeinden, wo dies nur auf mindestens 
2 000 Ausländer zutrifft, ist ein Integra-
tionsrat einzurichten, wenn mindestens 
200 zu einem solchen Gremium wahlbe-
rechtigte Ausländer es beantragen.
Zur gesellschaftlich bedeutsamen Grup-
pe der Ausländer zählen alle Ausländer, 
nicht nur die auch nach Einführung des 
Kommunalwahlrechts für EU-Ausländer 
weiterhin nicht-wahlberechtigten Bürger. 
Gerade für diese Personengruppe kann 
ein Ausländerbeirat aber eine wertvolle – 
oftmals die einzige – Möglichkeit zur insti-
tutionalisierten Mitwirkung am kommuna-
len Geschehen darstellen. Der Ausländer-
beirat ist Interessenvertretung der auslän-
dischen Einwohner und hat meist insbe-
sondere die Aufgabe, die Gemeindever-
tretung durch die Wahrnehmung seiner 
Beteiligungsrechte in Fragen zu beraten, 
welche die Integration bzw. die Interessen 
der ausländischen Bevölkerung berüh-

30ren .
Verbreitet anzutreffen sind auch Beiräte 
für Menschen mit Behinderungen sowie 
solche für ältere Menschen (Seniorenbei-
räte). Beide Beiräte haben regelmäßig die 
Aufgabe, die Belange der von ihnen je-
weils vertretenen Gruppe gegenüber der 

Gemeindevertretung und ihren Aus-
schüssen sowie der Verwaltung zu vertre-
ten – etwa indem sie Verbesserungsmög-
lichkeiten bezüglich der Situation der 
repräsentierten Gruppe aufzeigen oder 
sie die zuständigen Stellen bei der Durch-
führung von Maßnahmen beraten, die die 
gesellschaftlich bedeutsame Gruppe be-
treffen. Gesetzlich erwähnt werden so-
wohl Behinderten- als auch Seniorenbei-
rat z. B. in § 56a Abs. 1 Satz 1 GemO RhPf, 
ihre Einrichtung ist aber fakultativ. Grund-
sätzlich ist – insbesondere im Hinblick auf 
die älteren Menschen – eine offen ge-
haltene Angebotsgesetzgebung wie in 
Schleswig-Holstein eher zu befürworten; 
eine politische Initiative zur verpflichten-
den Einführung von Seniorenbeiräten hat 
sich in der Vergangenheit zu Recht nicht 

31durchgesetzt .
Wichtigste Anforderung an die Mitglied-
schaft ist in der ersten Variante des § 47d 
Abs. 1 GO also die Zugehörigkeit der Bei-
ratsmitglieder zur gesellschaftlich bedeut-
samen Gruppe. Die Errichtungssatzung 
muss diesbezügliche Regelungen enthal-
ten und insoweit Kriterien für die Zugehö-
rigkeit nennen. Die Definition von Anforde-
rungen an die Mitgliedschaft steht im 
Ermessen der Kommune, unterliegt aber 
vor allem unter dem Aspekt der Gleichbe-

32handlung des Art. 3 GG auch Grenzen . 
Die Satzung sollte daher möglichst präzi-
se formulieren; schon der inhaltlichen 
Umschreibung der „gesellschaftlich be-
deutsamen Gruppe“ kommt erhebliche 
Relevanz zu. Etwaige Eingrenzungen 
durch die Anforderungen auf eine „Teil-
gruppe“ müssen begründbar sein.
Während die Beiräte für gesellschaftlich 
bedeutsame Gruppen an dieser Grup-
penzugehörigkeit als Kriterium einer (po-
tenziellen) Beiratsmitgliedschaft anknüp-
fen können, erweist sich die konkrete 
Besetzung der thematischen Beiräte als 
problematisch. Weder Gesetz noch in-
haltlicher Zuschnitt des Beirates geben in 
der Regel zwingend bestimmte Kriterien 
vor: Z. B. folgt aus der Errichtung eines 
„Umweltbeirates“ nicht, welche Perso-
nen, Personengruppen oder Institutionen 
sachgerecht in einem solchen Beirat 
vertreten sein sollten. Daher ist der Ermes-
sensspielraum der Gemeinde bzw. des 
Kreises bei solchen Beiräten ungleich 
größer. Dennoch sollte sich die Besetzung 
des Beirates an sachlichen Erwägungen 
orientieren, unterschiedliche Sichtweisen 
auf das Thema angemessen berücksich-
tigen und sich vor allem von Sinn und 
Zweck der Schaffung von thematischen 
Beiräten, der Einbindung externen Sach-
verstandes, leiten lassen.

4. Erfassung (potenzieller) 
Beiratsmitglieder
Eine Erfassung der in Betracht kommen-
den Beiratsmitglieder ist für die gesell-
schaftlich bedeutsamen Gruppen oftmals 

mit Hilfe des Melderegisters möglich. 
Diese Möglichkeit stößt aber an ihre Gren-
zen, wenn die Errichtungssatzung diffe-
renzierte Anforderungen formuliert, die 
nicht zugleich im Melde- oder anderen 
Registern abgebildet werden. Eine ande-
re Lösung, die keine datenschutzrechtli-
che Probleme aufwirft, dafür aber keine 
absolute Erfolgsgarantie bietet, stellt eine 
ortsübliche Bekanntmachung der Beirats-
bildung dar, verbunden mit der Aufforde-
rung, sich als „Betroffener“ bei der Verwal-
tung zu melden. 
Dies dürfte für die Beiräte für gesellschaft-
lich bedeutsame Belange die einzige 
Möglichkeit sein. Sie sollte aus Gleichbe-
handlungsgründen zusätzlich realisiert 
werden, selbst wenn die Benennung von 
(potenziellen) Beiratsmitgliedern aus der 
Gemeindevertretung oder dem Kreistag 
selbst erfolgt. Die alleinige Berücksichti-
gung von Vorschlägen aus den kommu-
nalen Gremien birgt die Gefahr einer will-
kürlichen Beschränkung der (potenziel-
len) Beiratsmitglieder. Es ist üblich und 
zulässig, in die Errichtungssatzung Vor-
schlagsrechte für die Fraktionen, aber 
auch für gesellschaftliche Institutionen 
(Vereine und Verbände) aufzunehmen. 
Dies ist insbesondere sachgerecht, um 
verschiedene Perspektiven auf einen ge-
sellschaftlich bedeutsamen Belang abzu-
bilden oder um die gesellschaftlich be-
deutsame Gruppe möglichst umfassend 
zu repräsentieren.

VI. Gemeindevertreter als 
Beiratsmitglieder
Angesichts der unklaren Rechtslage und 
der Praxis, als Beiratsmitglieder auch 
Gemeindevertreter oder Kreistagsmitglie-
der vorzusehen, sollte der Gesetzgeber 
einen klarstellenden Hinweis zur Zulässig-
keit aufnehmen. Dies insbesondere vor 
dem Hintergrund der Erweiterung der 
Beiräte über diejenigen für gesellschaft-
lich bedeutsame Gruppen hinaus und die 
diskutierte Option, Beiräte durch Beauf-
tragte zu ergänzen oder durch diese zu 
ersetzen. Hier bedarf es einer klaren Rege-
lung, aus welchem Personenkreis Beauf-
tragte zu wählen sind. Auf die aktuelle Dis-
kussion zur Anzahl der Beauftragten auf 
Bundes- (und Landes-) Ebene sei verwie-

33sen .
Ob auch Gemeindevertreter oder Mitglie-
der des Kreistages Beiratsmitglieder sein 
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34  Schliesky/Tischer (Fn. 8), § 47d GO Rn.  16.
35  Schaffarzik, in: Quecke u. a. (Hrsg.), Gemeinde-
 ordnung für den Freistaat Sachsen, § 47 Rn. 35.
36  Schliesky/Tischer (Fn. 8), Vor § 47d GO Rn. 17; 
 siehe auch Schulz/Tischer, KommJur 2012, 281.
37  Troidl, BayVBl 2004, 326.
38  Losch/Gottmann, DÖV 2000, 376.
39  Henneke/Ritgen, LKRZ 2008, 362.
40  Schliesky/Tischer (Fn. 8), Vor § 47d GO Rn. 27.
41  Wentzel, in: Hill (Hrsg.), Bürgerbeteiligung, 2010, 
 S. 46.

können, muss ausgehend von Sinn und 
Zweck der Beiräte bewertet werden. Der 
Gesetzeswortlaut steht einer Mitglied-
schaft von Gemeindevertretern nicht per 
se entgegen. Allerdings hat der schles-
wig-holsteinische Gesetzgeber anders 
als andere Bundesländer nicht den Weg 
einer zwingenden Vermischung von Gre-
mienmitgliedern und anderen Einwoh-
nern gewählt, wie dies etwa in § 47 Satz 1 
GO Sachsen („Mitglieder des Gemeinde-
rats und sachkundige Einwohner“) der 
Fall ist. Der gesetzlichen Regelung kann 
entnommen werden, dass der Gesetzge-
ber die Beiräte den gesellschaftlich be-
deutsamen Gruppen und damit den noch 
nicht ehrenamtlich Tätigen vorbehal-
ten wollte. Dafür spricht vor allem auch 
ein systematisches Argument: Während 
§ 47b Abs. 2 GO die Mitgliedschaft im 
Ortsbeirat explizit für Gemeindevertreter 
öffnet („Mitglieder des Ortsbeirats kön-
nen Gemeindevertreterinnen und -vertre-
ter und andere Bürgerinnen und Bürger 
sein …“), fehlt dieser Hinweis in § 47d GO. 
Auch Sinn und Zweck sprechen für einen 
Ausschluss der Gemeindevertreter und 
Kreistagsmitglieder. Schließlich ist es 
Aufgabe der Beiräte, die Gemeindevertre-
tung und ihre Ausschüsse zu beraten. 
Hinzu kommt, dass Gemeindevertreter 
und Kreistagsmitglieder, die zugleich 
auch Beiratsmitglieder sind, zusätzliches 
Gewicht in der Meinungsbildungsphase 
erhalten würden. Der Beirat soll keine 
Fortsetzung der Kommunalpolitik mit an-
deren Mitteln bzw. in anderen Gremien 

34sein .

VII. Fazit
Die Institutionalisierung spezifischer Grup-
peninteressen steht in einem Spannungs-
verhältnis zur egalitär-summativen Aus-

35prägung des Demokratieprinzips . Den 
sonstigen Beiräten ist zwar kraft Gesetzes 
grundsätzlich keine Mit- oder gar Letztent-
scheidungsbefugnis eingeräumt. Den-

noch sind Grenzen der Mitwirkung zu be-
achten. Zulässigerweise darf ein Beirat an 
der Meinungsbildungsphase im Vorfeld 
von Beschlüssen der Vertretungsorgane, 
unter bestimmten Umständen auch an der 
nachgelagerten Willensbildungsphase, 
allenfalls bis zu einer Entscheidung, nicht 
aber an der Entscheidung selbst, mitwir-

36ken . Zu Legitimationsproblemen kann 
es kommen, wenn die Gemeindevertre-
tung oder der Kreistag von einem Beirats-
vorschlag abweichen will, hierfür der 
Rechtfertigungsdruck gegenüber der Öf-
fentlichkeit aber so groß wird, dass von 
einem faktischen Zwang auf die Gemein-
devertreter bzw. Kreistagsmitglieder aus-
gegangen werden muss und keine auf 
freier Willensbildung beruhende Entschei-
dung der Gremienvertreter mehr möglich 

37erscheint . Eine andere bedenkliche Si-
tuation entsteht, wenn sich kommunale 
Vertretung oder Verwaltung Beiratsvor-
schläge regelmäßig derart zu eigen ma-
chen, dass eine eigene Befassung mit 
dem Problem und der Erarbeitung der Lö-

38sung nicht mehr stattfindet . Indem Gre-
mien, die nur bestimmte Betroffene (oder 
gar im Kontext der „Themenbeiräte“ nur 
bestimmte in einem Themenfeld beson-
ders engagierte Personen) repräsentie-
ren, weitreichende Antrags-, Anhörungs- 
und Unterrichtungsrechte eingeräumt 
werden, wird nicht nur die Bündelungs- 
und Zusammenführungsfunktion des zen-
tralen kommunalen Entscheidungs- und 
Repräsentationsgremiums unterlaufen, 
sondern durch die Verringerung von Ent-
scheidungsspielräumen für die kommu-
nalen Vertretungen auch das politische 

39Ehrenamt insgesamt geschwächt .
Für die Gemeindevertreter und Kreistags-
mitglieder ergibt sich die schwierige Si-
tuation, dass sie ihre Entscheidung immer 
noch vor der gesamten Gemeinde bzw. 
dem gesamten Kreis und nicht bloß vor 
der Interessengruppe zu verantworten 

40haben . Auch die Grundentscheidung 

für ein repräsentatives Modell wird auf-
grund solcher Phänomene in Mitleiden-
schaft gezogen: Durch die Tendenz, dass 
sich bei Bürgerbeteiligungsprozessen 
oftmals gut organisierte Partikularinteres-
sen durchsetzen, verändert sich die Ziel-
richtung der Beteiligten. Hat der Bürger 
bei repräsentativen Beteiligungsprozes-
sen (Wahlen) das Gemeinwohl im Blick, 
wird er bei sachbezogenen Beteiligungs-
formen zum (egoistischen) Interessenver-
treter, der keine Verantwortung für die Fol-

41gen für Dritte zu übernehmen bereit ist . 
Beiräte sind in der Lage, zu einer Institutio-
nalisierung von Interessenpolitik beizutra-
gen, der sich die Kommunalpolitik nicht 
mehr ohne Weiteres entziehen kann. Dies 
gilt umso mehr für Beiräte, deren Mitglie-
der nicht einer Personengruppe, deren 
Repräsentanz der Beirat dient, angehö-
ren, sondern die ein Themenfeld reprä-
sentieren.
Ein weiterer Ausbau dieser Instrumente 
sollte durch die Kommunen im Rahmen 
der Organisationshoheit zurückhaltend 
erfolgen und die beschriebenen Risiken 
bei der konkreten Ausgestaltung berück-
sichtigen. Auch der Landesgesetzgeber 
wäre gut beraten, nicht noch zahlreiche 
Instrumente zu schaffen, die bei extensi-
ver Nutzung das kommunale gewählte 
Ehrenamt schwächen, bei zurückhalten-
dem Einsatz enttäuschte Erwartungen bei 
einem Teil der Bevölkerung produzieren.

Die Wahl, Verpflichtung, Ernennung 
und Vereidigung der ehrenamtlichen 
Bürgermeister und Stellvertretungen 
in der konstituierenden Sitzung einer 
Gemeindevertretung
Frank Wulff, Amtsdirektor Amt Geest und Marsch Südholstein

Die Wahl der ehrenamtlichen Bürgermeis-
ter und der Stellvertretungen* ist regelmä-
ßig der spannendste Moment in der 

* Zur besseren Lesbarkeit wird in dem vorliegenden 
 Beitrag in der Regel das geschlechtsneutrale 
 generische Maskulinum verwendet, das alle Ge-
 schlechteridentitäten gleichbehandelt.
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ersten Sitzung zu Beginn der neuen Wahl-
zeit. Oftmals ergeben sich zu dieser Wahl, 
auch von den Mitgliedern der Gemeinde-
vertretungen selbst, viele Fragen. Mit 
diesem Beitrag sollen die Wahl, die dazu 
beachtenden Besonderheiten sowie die 
Verpflichtung, Vereidigung und Ernen-
nung der gewählten Person näher be-
trachtet werden. 
Der § 33 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) 
hat durch Beschlussfassung des Landta-
ges am 24. März 2023 eine wesentliche 
Änderung erhalten. Mit dem Beginn der 
neuen Wahlzeit gilt künftig, dass die Wahl 
des ehrenamtlichen Bürgermeisters in der 
konstituierenden Sitzung durch das am 
längsten ununterbrochen der Gemeinde-
vertretung angehörende Mitglied, das 
hierzu bereit ist, geleitet wird. Bei gleicher 
Dauer der Zugehörigkeit zur Gemeinde-
vertretung leitet das älteste Mitglied die 
Wahl. Diese Änderung hat zu reichlich 
Diskussionen geführt. Zu viele Fragen 
blieben zunächst ungeklärt. Bisher war es 
Aufgabe des (lebens-)ältesten Mitglieds 
der Gemeindevertretung, die Wahl des 
neuen Vorsitzenden zu leiten. Grundsätz-
lich spricht nichts gegen die Änderung im 
Gesetz. Die Übernahme des Vorsitzes an 
dieser Stelle in der konstituierenden Sit-
zung ist durch seine funktionelle Notwen-
digkeit geprägt, die Wahl des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters durchzuführen, das 
Amt an den gewählten Bürgermeister zu 
übergeben und dadurch die Arbeitsfähig-
keit der Gemeindevertretung herbeizufüh-
ren. Indem die GO die Übernahme der 
Vorsitzfunktion künftig der Person mit dem 
höchsten Dienstalter und nicht wie zuvor 
dem höchsten Lebensalter zuweist, 
knüpft sie in verfassungsrechtlich nicht zu 
beanstandender Weise an ein sachliches 
Kriterium an. In vielen Geschäftsordnun-
gen der Gemeindevertretungen im Land 
ist das älteste Mitglied als zuständig be-
schrieben. Dieser Passus wird entspre-
chend anzupassen sein.
Die Neuregelung des § 33 Abs. 1 GO 
beinhaltet zu beachtende Voraussetzun-
gen. Zunächst muss dieses die Wahl lei-
tende Mitglied ununterbrochen am längs-
ten einer Gemeindevertretung angehö-
ren. Es wird Mitglieder geben, die bereits 
vor der jetzt am 01. Juni beginnenden 
Wahlzeit zu einem früheren Zeitpunkt ab-
geschlossene Zeiten einer Mitgliedschaft 
in der Gemeindevertretung besitzen. 
Würde man die gesamten Zeiträume der 
Zugehörigkeitsdauer addieren, würde 
das ein oder andere Mitglied vielleicht die 
längste Zugehörigkeitsdauer erreichen. 
Die Zeit der Zugehörigkeit darf jedoch 
nicht unterbrochen gewesen sein. Inso-
fern ergibt sich daraus, dass von dem 
Zeitpunkt der konstituierenden Sitzung 
ausgehend der rückwirkend ununterbro-
chene Zeitraum als Grundlage dient und 
vor einer Unterbrechung bestehende Zei-
ten einer Mitgliedschaft nicht gelten. Vor 

einer Mitgliedschaft in der Gemeindever-
tretung bestehende Zeiten als bürgerli-
ches Mitglied sind ebenfalls nicht mit 
heranzuziehen. Die Feststellung, welche 
ununterbrochen bestehende Zugehörig-
keitsdauer die einzelnen Mitglieder 
haben, wird von der Verwaltung im Vorwe-
ge festgestellt. Eine weitere Vorausset-
zung ist, dass die Bereitschaft besteht, die 
Wahl zu leiten. Dieses Zusatzes hätte es 
eigentlich nicht bedurft, da die in dem 
Moment bestehende Verhandlungslei-
tung sowieso die Bereitschaft und Fähig-
keit voraussetzt. Diese Bereitschaft muss 
nun jedoch erklärt werden, was wiederum 
bedeutet, dass diese grds. abgefragt 
werden muss. Der bisherige Vorsitzende, 
der die konstituierende Sitzung eröffnet 
hat, muss somit bei dem Tagesordnungs-
punkt zur Ermittlung des Mitglieds mit der 
längsten Dauer der Zugehörigkeit zur 
Gemeindevertretung öffentlich erklären, 
welches Mitglied bzw. welche Mitglieder 
die längste Zugehörigkeitsdauer besitzt 
bzw. besitzen. Anschließend ist die Bereit-
schaft abzufragen. Es ist durchaus für die 
Praxis ratsam, die Bereitschaft im Vorwe-
ge abzuklären, um hier in der konstituie-
renden Sitzung keine Diskussionen ent-
stehen zu lassen. Sofern es sich ergibt, 
dass mehrere Mitglieder über dieselbe 
Zugehörigkeitsdauer verfügen, entschei-
det das Lebensalter darüber, welches 
dieser Mitglieder die Verhandlungsleitung 
mit der Leitung der Wahl übernimmt.
Sollte es tatsächlich so sein, dass dabei 
auch noch mehrere Mitglieder über das-

selbe Lebensalter verfügen, liegt die 
Entscheidung darüber, welches lebensäl-
teste Mitglied den Vorsitz übernimmt, 
beim bisherigen Vorsitzenden als in dem 
Moment noch aktiver Verhandlungsleiter.
§ 33 Abs. 1 GO beschreibt, dass die Wahl 
„aus der Mitte“ der Gemeindevertretung 
erfolgt. Das bedeutet: Vorschlagsberech-
tigt sind sämtliche Gemeindevertreter 
(nicht die Fraktionen). Jeder kann sich 
somit auch selbst vorschlagen. Das Mit-
glied mit der längsten Zugehörigkeit zum 
Vertretungsorgan wird in der konstituie-
renden Sitzung folglich um Vorschläge 
bitten und nach der Aufnahme der Vor-
schläge wird in das eigentliche Wahlver-
fahren eingestiegen. Das Wahlverfahren 
selbst erfolgt nach § 33 Abs. 3 i. V. m. § 52 
GO. Es kann bei der Wahl des ehrenamtli-
chen Bürgermeisters zu mehreren Wahl-
gängen kommen, wie das Schaubild ver-
deutlicht.
Danach muss der Vorgeschlagene oder 
einer der Vorgeschlagenen im ersten 
Wahlgang die Mehrheit von mehr als die 
Hälfte der Stimmen der gesetzlichen Zahl 
der Gemeindevertreter erreichen. Wird 
diese Mehrheit nicht erreicht, so wird über 
dieselben vorgeschlagenen Personen 
erneut abgestimmt (2. Wahlgang). Wenn 
nur eine Person vorgeschlagen wurde, 
wird über diese erneut abgestimmt. Auf-
grund des Wortlauts in § 52 Abs. 1 GO 
„über dieselben Personen“ ist es nicht 
möglich, dass Wahlvorschläge zurückge-
nommen werden oder, dass Vorgeschla-
gene aus dem Wahlverfahren ausschei-
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den. Genau so wenig können neue Kandi-
daten vorgeschlagen werden. Im 2. Wahl-
gang wird erneut die Mehrheit von mehr 
als der Hälfte der Stimmen der gesetzli-
chen Zahl der Gemeindevertreter benö-
tigt. Ist auch der 2. Wahlgang nicht erfolg-
reich, ist zu unterscheiden, ob nur ein 
Bewerber zur Wahl gestanden hat, oder 
ob es mehrere Bewerber gab. Wenn es 
nur einen Bewerber gab und er nicht die 
Stimmen von mehr als der Hälfte der ge-
setzlichen Zahl der Gemeindevertreter 
erhält, ist die Wahl in einer späteren Sit-
zung zu wiederholen. Die konstituierende 
Sitzung wäre somit abzubrechen. In die-
sem Fall ist es dringend geboten, die 
Kommunalaufsicht zu informieren, sofern 
eine neuerliche konstituierende Sitzung 
nicht mehr vor dem Ablauf der Frist zur 
Konstituierung am 30. Juni möglich wäre 
(§ 34 Abs. 1 GO). Werden mehrere Perso-
nen vorgeschlagen und erhält keine 
davon die erforderliche Mehrheit, so findet 
eine Stichwahl zwischen Zweien statt, bei 
der die Person gewählt ist, die die meisten 
Stimmen erhält. Die vorgeschlagenen 
Personen nehmen an der Stichwahl in der 
absteigenden Reihenfolge der auf sie im 
2. Wahlgang entfallenden Stimmenzahl 
teil. Bei gleicher Stimmenzahl im 2. Wahl-
gang entscheidet das vom Mitglied mit 
der längsten Zugehörigkeitsdauer zur Ge-
meindevertretung zu ziehende Los über 
die Teilnahme an der Stichwahl. Führt 
auch die Stichwahl zu keinem Ergebnis, 
so entscheidet das zu ziehende Los, ent-
sprechend der vorherigen Ausführungen. 
Gewählt wird grundsätzlich durch Hand-
zeichen, wenn niemand widerspricht, 
sonst durch Stimmzettel. Der Wider-
spruch eines Gemeindevertreters ist 
dabei ausreichend. Bei der Durchführung 
einer geheimen Wahl ist hier dann auf 
eventuell bestehende Bestimmungen 
einer Geschäftsordnung zurückzugreifen 
und wohlmöglich ein Wahlausschuss 
einzusetzen. Dieser Wahlausschuss, der 
häufig aus je einem Mitglied jeder Fraktion 
besteht, hat dann die Aufgabe, die Aus-
zählung der Stimmen zu begleiten. Ent-
scheidungen über einen Abbruch der 
Wahl bzw. die Gültigkeit von Stimmen trifft 
der Vorsitzende jedoch allein. Der Stimm-
zettel bei geheimer Wahl sollte die vorge-
schlagenen Kandidaten in alphabetischer 
Reihenfolge mit der Möglichkeit enthalten, 
dass hinter dem Namen in einem Kreis ein 
Kreuz gemacht werden kann. Weiter wäre 
eine weitere Möglichkeit auf dem Stimm-
zettel aufzunehmen, mit der der Wählende 
die Möglichkeit erhält, sich der Stimme zu 
enthalten. Der Ablauf einer Wahl muss so 
erfolgen, dass beim Wahlvorgang selbst 
von anderen Personen nicht festgestellt 
werden kann, wie das Mitglied die Stimme 
abgibt und dass später eine Rekonstrukti-
on nicht möglich ist (OVG Lüneburg, DVBl 
1990 S. 831). Dazu gehört, dass die 
Stimmabgabe in einer Wahlkabine, in 

einem besonderen Wahlraum oder einem 
räumlich abgesonderten Tisch im Wahl-
raum unbeobachtet erfolgt (OVG NRW, 
NVwZ 1982 S. 684; OVG Lüneburg, DÖV 
1985 S. 15). Weiter gehört dazu, dass 
einheitliche Stimmzettel und einheitliches 
Schreibgerät verwendet werden. Sofern 
also die konstituierende Sitzung außer-
halb des Verwaltungssitzes stattfindet, 
was in den ehrenamtlich verwalteten 
Gemeinden regelmäßig der Fall sein soll-
te, muss die Verwaltung auf mögliche 
überraschende Wahlvorschläge vorberei-
tet sein und für eine technische Ausstat-
tung zur Erstellung einheitlicher Stimmzet-
tel sorgen. Stimmzettel, die mit Kenn-
zeichnungen versehen sind, die sich nicht 
auf die eigentliche Wahlentscheidung 
beziehen (z. B. durch handschriftliche Ver-
merke, besonderes Ankreuzen oder die 
Verwendung eines besonderen Schreib-
gerätes), verletzen das Wahlgeheimnis. 
Die Wahlhandlung wäre dann abzubre-
chen und zu wiederholen. Ein Stimmzettel 
ist ungültig, wenn er keine Kennzeichnung 
erhält, den Willen d. Abstimmenden nicht 
zweifelsfrei erkennen lässt, mehr Kenn-
zeichnungen als zu Wählende oder einen 
Zusatz oder Vorbehalt enthält (entspre-
chende Anwendung von § 35 Abs. 1 
GKWG). Sofern es zu einem Losentscheid 
kommen sollte, muss dieses Los ange-
ben, was die Entscheidung ist (z. B. Ent-
scheidung Teilnahme an Stichwahl und/
oder Namen). Die Lose sind, genauso wie 
Stimmzettel, zu archivieren. Der Losent-
scheid erfolgt transparent durch den Vor-
sitzenden.
Der Gewählte wird zunächst als Gemein-
devertreter per Handschlag auf die gewis-
senhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten 
verpflichtet (§ 33 Abs. 5 GO). Im Zuge der 
Änderung des § 33 Abs.1 GO und der 
Übertragung von Aufgaben auf das Mit-
glied mit der längsten Zugehörigkeitsdau-
er zur Gemeindevertretung wurde aus 
nicht nachvollziehbaren Gründen der § 33 
Abs. 5 GO nicht mit angepasst. Diese Auf-
gabe wird aber zukünftig ebenfalls durch 
das Mitglied mit der längsten Zugehörig-
keitsdauer zur Gemeindevertretung aus-
geführt, welches auch die Wahl des Vorsit-
zenden geleitet hat. § 33 Abs. 5 GO be-
nennt somit zwar weiterhin das älteste 
Mitglied, was auf das Lebensalter schlie-
ßen ließe, jedoch hat das Ministerium für 
Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport 
mit Schreiben vom 12. April 2023 darauf 
hingewiesen, dass hier die vom Gesetz-
geber gewollte personelle Zusammenge-
hörigkeit zwischen Leitung der Wahl und 
Verpflichtung durch dieselbe Person ent-
scheidend sei. Der Text zur Verpflichtung 
lautet: „Ich verpflichte Sie durch Hand-
schlag zur gewissenhaften Erfüllung Ihrer 
Obliegenheiten und führe Sie in Ihr Amt als 
Bürgermeister/in der Gemeinde… ein.“ 
Dieser Text kann angepasst werden. In 
einigen Gemeinden wird z. B. der Text mit 

einem Hinweis auf die Einhaltung der 
Verschwiegenheitspflicht erweitert. 
Der neu gewählte ehrenamtliche Bürger-
meister wird anschließend zum Ehrenbe-
amten ernannt. Die Urkunde verliest und 
unterzeichnet bei Wiederwahl der bisheri-
ge erste Stellvertreter, bei einer Neuwahl 
der bisherige Vorsitzende. Der Empfang 
der Urkunde ist durch den neuen Amtsin-
haber zu quittieren. Bei der Ernennung 
handelt es sich um einen rechtsgestal-
tenden, mitwirkungsbedürftigen, bedin-
gungsfeindlichen und formbedürftigen 
Verwaltungsakt, durch den ein Beamten-
verhältnis begründet oder verändert wird. 
Erst mit Aushändigung und der vorbe-
haltslosen Annahme der Urkunde ist die 
Ernennung wirksam (sog. äußere Wirk-
samkeit). Insofern könnte eine Wahl in 
Abwesenheit erfolgen, ohne die an-
schließend erforderliche Ernennung kann 
die konstituierende Sitzung jedoch nicht 
fortgeführt werden. In der Praxis würde 
sicherlich die Absage der konstituieren-
den Sitzung in Frage kommen, wenn eine 
zu wählende Person nicht teilnehmen 
kann und sofern dafür noch genügend 
Zeit bliebe. Die unverzügliche Kontaktauf-
nahme mit der Kommunalaufsicht sollte 
hierbei erfolgen, auf jeden Fall dann, wenn 
man mit einem weiteren Sitzungstermin 
die in § 34 Abs. 1 GO festgelegte Frist zur 
Konstituierung am 30. Tag nach dem Be-
ginn der Wahlzeit am 01. Juni 2023 über-
schreitet.
Nach der Ernennung erfolgt die Vereidi-
gung. Dazu regelt § 53 Abs. 1 GO, dass 
die Vereidigung vom ältesten Mitglied in 
öffentlicher Sitzung der Gemeindevertre-
tung erfolgt und der Gewählte in sein Amt 
eingeführt wird. Auch hier ist es unver-
ständlich, warum der Gesetzgeber hier 
keine Anpassung bezüglich des Mitglieds 
mit der längsten Dauer der Zugehörigkeit 
zur Gemeindevertretung vorgenommen 
hat. Durch die erwähnten Hinweise des 
Ministeriums vom 12. April 2023 ist aber 
auch hier klargestellt, dass die Vereidi-
gung künftig durch das dienstälteste 
Mitglied vorzunehmen ist. Somit bleibt 
auch hierbei der vom Gesetzgeber ge-
wollte personelle Zusammenhang beste-
hen. Der neu gewählte Bürgermeister 
leistet den Beamteneid nach §§ 38 Beam-
tenstatusgesetz, 47 Landesbeamtenge-
setz (LBG) (Ich schwöre, das Grundge-
setz für die Bundesrepublik Deutschland, 
die Landesverfassung und alle in der 
Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Gesetze zu wahren und meine Amts-
pflichten gewissenhaft zu erfüllen (so 
wahr mir Gott helfe)). Wird aus Glaubens- 
oder Gewissensgründen die Ablegung 
eines Eides abgelehnt, kann anstelle der 
Worte „Ich schwöre“ eine andere Beteue-
rungsformel gesprochen werden, z. B. 
„Ich gelobe“ (§ 47 Abs. 3 LBG). Die erfolg-
te Vereidigung ist ebenfalls zu quittieren.
Aufgrund der Statusvergabe und der 
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Verpflichtung zur Information des genau-
en Sitzungsablaufs ist ein eigener (ge-
meinsamer) Tagesordnungspunkt für die 
Verpflichtung, Ernennung und Vereidi-
gung notwendig.
Die Wahl der 1. und 2. Stellvertreter erfolgt 
über den Hinweis in § 33 Abs.3 GO nach 
den Bestimmungen des § 40 Abs. 2 und 3 
GO, also ausschließlich über das Meist-
stimmenverfahren. Es besteht ebenfalls 
kein fraktionsgebundenes Vorschlags-
recht. Die Wahl leitet der neu gewählte 
Bürgermeister.
Danach ist gewählt, wer die meisten (Ja)-
Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit ist 
ein zweiter Wahlgang durchzuführen, erst 
dann entscheidet bei nochmaliger Stim-
mengleichheit das Los, das der Vorsitzen-
de der Gemeindevertretung zieht.
Bei der Wahl der Stellvertretenden sind 
das Verhältnis der Sitzzahlen der Fraktio-
nen und die Fraktionszugehörigkeit des 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung zu 
berücksichtigen. Dies bedeutet nicht, 
dass das Vorschlagsrecht bei dieser Frak-
tion liegt. Vorschlagsberechtigt sind alle 
Gemeindevertreter. Das Ergebnis der 
Wahlen muss dann jedoch mit der ge-
nannten Bestimmung übereinstimmen. 
Diese gesetzliche Regelung dient dem 
Schutz der Fraktionen, die bei der Wahl 
des Bürgermeisters unterlegen sind. Die 
Verteilung der Stellen der Stellvertreter 
muss deshalb mit der Reihenfolge der 
höchsten Teilungszahlen übereinstimmen. 
Die Wahl erfolgt dann gem. § 52a i.V.m. 
§ 33 Abs. 3 GO im Meiststimmenverfah-
ren. Haben mehrere Fraktionen gleiche 
Höchstzahlen, so ist die Wahl rechtmäßig, 
wenn der Gewählte einer dieser Fraktio-
nen angehört. Ein Losentscheid findet 
dann nicht statt. Allerdings lebt bei der 
Vergabe der nächsten zu besetzenden 
Stelle die Höchstzahl der unterlegenen 
Fraktion(en) wieder auf. Der Schutzzweck 
dieser Vorschrift verbietet es, dass eine 
Gemeindevertretung sich mehrheitlich 
über diese Vorschrift hinwegsetzt. Die 
einzige denkbare Möglichkeit von den 
Höchstzahlen abzuweichen besteht darin, 
dass eine bevorteilte Fraktion auf die 
Berücksichtigung ihrer Höchstzahl ver-
zichtet. Dieser Verzicht kann dann sowohl 

für die Wahl des 1. stellvertretenden 
und/oder auch für den 2. stv. Bürgermeis-
ter erklärt werden. Dabei geht bei einem 
Verzicht für die 1. Stellvertretung die 
Höchstzahl nicht unter, sondern lebt bei 
dem 2. Stellvertretenden wie-
der auf. Die Erklärungen zu 
dem Verzicht sollten dann zu 
Protokoll eindeutig erklärt wer-
den. Da bei dem Meiststim-
menverfahren nur die Ja-
Stim-men zu berücksichtigen 
sind, kann es dazu führen, 
dass bei nur einem vorge-
schlagenen Kandidaten dieser gewählt 
ist, wenn auf ihn nur eine Ja-Stimme – ggf. 
seine eigene – entfällt. Es findet auch nur 
ein Wahlgang je vorgeschlagener Person 
statt. Sollten danach zwei Bewerber die 
gleiche Anzahl an Ja-Stimmen erhalten 
haben, zieht der Vorsitzende der Gemein-
devertretung das Los. Die Wahl eines 
Kandidaten kann grundsätzlich deshalb 
nur verhindert werden, wenn ein anderer 
Vorschlag eingereicht wird. Zwei Beispiele 
sollen das Wahlverfahren für die Stellver-
tretungen erklären:

1. Beispiel:
Gemeindevertretung mit 17 Mitgliedern (A-
Fraktion zehn, B-Fraktion vier, C-Fraktion 
drei Mitglieder); Die A-Fraktion stellt den 
Vorsitzenden.

Da der Vorsitzende von der A-Fraktion 
gestellt wird, bleibt die Höchstzahl 20 un-
berücksichtigt. Der 1. stellvertretende Vor-
sitzende muss somit aus der B-Fraktion 
gestellt werden (Höchstzahl acht). Vor-
schlagsberechtigt dafür sind alle Gemein-
devertreter. Der 2. stellvertretende Vorsit-
zende wird wieder von der A-Fraktion 
gestellt (Höchstzahl 6,67).

Da der Vorsitzende von der A-Fraktion 
gestellt wird, bleibt die Höchstzahl 18 
unberücksichtigt. Da die B-Fraktion und 
die C-Fraktion über dieselbe Höchstzahl 
verfügen (acht), kann eine Wahl des 1. 
Stv. aus den Reihen beider Fraktionen 
erfolgen. Die Wahl des 2. Stv. erfolgt dann 
aus den Mitgliedern der unterlegenen 
Fraktion.
Auch die gewählten Stellvertreter werden 
gem. § 52a GO zu Ehrenbeamten ernannt 
und leisten den Beamteneid nach § 47 
LBG. Diese Vereidigung wird von dem 
Bürgermeister vorgenommen, der auch 
die Ernennungsurkunde unterzeichnet.
Als Letztes sei noch auf eine bemerkens-
werte Auswirkung der Neufassung des 
§ 33 Abs.1 GO hingewiesen: Die Neufas-
sung enthält nicht mehr den Satz 3 der 
bisherigen Fassung, wonach beim Aus-

scheiden eines Vorsitzenden 
der Stellvertreter die Wahl des 
neuen Vorsitzenden leitet. 
Gleichwohl ist eine gleichlau-
tende Bestimmung in der 
Amtsordnung (§ 11 Abs. 1 
AO) bezüglich der Nachwahl 
des Amtsvorstehers geblie-
ben. 

§ 10a Abs. 3 AO hat keine Anpassung er-
fahren und verweist weiterhin auf die ent-
sprechende Anwendung von § 33 Abs. 1 
Satz 4 und 5 GO im Zusammenhang mit 
der Wahl der stellvertretenden Ausschuss-
vorsitzenden durch den Amtsausschuss. 
Dieser Absatz des § 33 GO beinhaltet je-
doch durch die Anpassung der GO nur 
noch vier Sätze. 

Den Kümmerer oder die Kümmererin gibt 
es in Schleswig-Holstein nicht, das wird 
allein aus den fünf folgenden Kümmerer-
berichten deutlich. Die Aufgaben und 
Tätigkeitsbereiche sind je nach Gemein-

Wer kümmert sich ums Dorf?
Fünf Kümmerinnen und Kümmerer aus Schleswig-Holstein erzählen aus ihrem Alltag

Ines Möller, Akademie für die Ländlichen Räume Schleswig-Holsteins e.V.

de individuell unterschiedlich. In einigen 
Orten sind Kümmerer/-innen für Mitbürger 
jeden Alters da, in anderen kümmern sie 
sich hauptsächlich um die Anliegen der 
Senioren, um die örtlichen Vereine oder 

bieten Sportangebot an. Sie arbeiten 
ehrenamtlich, hauptamtlich oder im Rah-
men einer geringfügigen Beschäftigung. 
Finanziert werden Kümmer/-innen in 
Schleswig-Holstein häufig als befristete 
Projektstelle aus öffentlichen Landes- und 
Bundesmitteln sowie europäischen För-
derprogrammen (LEADER) für den ländli-
chen Raum. Diese Tatsache ist aktuellen 
Anforderungen und Bedingungen ge-
schuldet. Trotz vieler Unterschiede in den 
Anforderungen und Aufgabenbereichen 

2. Beispiel:
Gemeindevertretung mit 17 Mitgliedern 
(A-Fraktion neun, B-Fraktion vier, C-Frak-
tion vier Mitglieder); Die A-Fraktion stellt 
den Vorsitzenden.
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der zahlreichen Kümmerer/-innen in 
Schleswig-Holstein sind Themen wie 
Mobilität, Digitalisierung, Vereinsamung 
und Daseinsvorsorge für jede(n) Kümm-
merer/-in von zentraler Bedeutung. Dabei 
dienen sie in den Bereichen als wertvolle 
Bindeglieder zwischen Bürger/-innen und 
Kommune. So sind Kümmerer/-innen in 
der Regel gut in der Gemeinde und der 
Region vernetzt und können deshalb 
auch kompetente Ansprechpartner und 
Anlaufstellen nennen, Anfragen an sie 
weiterleiten oder direkt einen Kontakt 
herstellen, wenn eine unmittelbare Hilfe-
stellung nicht möglich ist. Die Kümmerer/-
innen kooperieren mit bestehenden Ange-
boten und ergänzen sie mit neuen Ideen. 
Hierzu gehört auch, weitere ehrenamtli-
che Helfer aus der Dorfgemeinschaft für 
die Zusammenarbeit zu gewinnen. Die 
Akademie für die Ländlichen Räume 
Schleswig-Holsteins e.V. möchte dazu 
beitragen, dass die Kümmerer/-innen vor 
Ort mehr Akzeptanz, Förderung und Wert-
schätzung ihrer Arbeit erfahren, sich lan-
desweit kennenlernen, austauschen und 
neue Ideen entwickeln können. Über die 
Vernetzungsstelle des Vereins (info@alr-
sh.de) werden daher möglichst jährlich 
ein landesweites Präsenz-Treffen ange-
boten, Fortbildungsveranstaltungen ge-
plant und eine zentrale Anlaufstelle für 
Fragen und Anregungen bereitgestellt. 
Erwartungsgemäß wird es in den ländli-
chen Räumen künftig immer mehr Men-
schen mit Unterstützungsbedarf geben. 
Dass diese möglichst lange selbstständig 
im Heimatort bleiben können, dazu kön-
nen Kümmerer/-innen einen entscheiden-
den Beitrag leisten. Dorfkümmer/-innen 
sind aus diesem Grund zukunftsweisend.
Aber lesen Sie selbst, was die Kümmerer/-
innen in ihren Gemeinden leisten und 
warum es so erfüllend für sie ist, zu helfen. 
Wir haben fünf Menschen aus Schleswig-
Holstein erzählen lassen, was sie bewegt, 
sich in ihrem Ort für die Bürger/-innen zu 
engagieren und sich für das gute Leben in 
ländlichen Räum zu engagieren.

Otto Beeck
Gemeinde Hennstedt (2.023 Ew.) 
Kreis Dithmarschen 

Was macht ein 
Kümmerer?
Dorfkümmerer/-
innen sind auf 
unterschiedlichs-
te Art und Weise 
in den ländlichen 
Räumen aktiv. In 
Schleswig-Hol-
stein gibt es: 
Kümmerer/-innen / Bürgernetzwerker/-
innen / Dorfmanager/-innen / Ehrenamts-
koordinatoren, die sich ehrenamtlich, auf 
450 �-Basis oder in Festanstellung für ein 
besseres Leben auf dem Lande einsetzen. 

Im Gegensatz zur Gemeindeschwester 
früherer Tage, einer von einer Gemeinde 
für die Pflege eingesetzten Kranken-
schwester, ist die Ausrichtung der Dorf-
kümmerer/-innen mehr durch örtliche 
Besonderheiten und Anforderungen ge-
prägt. Jede Gemeinde sollte daher unbe-
dingt „ihr“ Anforderungsprofil für die Aus-
schreibung individuell erstellen.
Hennstedt, ein Zentralort mit ca. 2.000 
Einwohnern, gehört zum Amt Eider und 
verfügt über eine für einen Zentralort typi-
sche Infrastruktur (zwei Supermärkte, 
Gewerbebetriebe, Handwerk, Kindergar-
ten, Grund- und Gemeinschaftsschule, 
Ärzte, Apotheke sowie ein Schwimmbad 
und Sportstätten).
Mit der Eröffnung des MarktTreff „Inne-
Merrn“ im Jahre 2015 wurde von der Ge-
meinde die Einrichtung einer Kümmerer-
Stelle auf 450 �-Basis beschlossen.
In meiner Funktion als Kümmerer der 
Gemeinde Hennstedt habe ich jeden 
Donnerstag von 8:00 bis 10.00 Uhr und 
von 16:30 bis 19:00 Uhr eine feste Sprech-
stunde im MarktTreff. Weitere 2 Stunden 
kann ich für Vor-Ort-Termine bei unseren 
Bürgern oder bei Veranstaltungen in der 
Gemeinde anbieten. 
Als Kümmerer bin ich Ansprechpartner für 
Bürgerinnen und Bürger. Ich engagiere 
mich stark für die Vernetzung von Ehrenamt 
und Verwaltung. Zu meinen Aufgaben zäh-
len der Informationsaustausch zwischen 
Bürgern und Gemeinde oder zwischen Bür-
gern und Vereinen bzw. Verbänden sowie 
Hilfe bei Fragen zu Verwaltungs-, Bildungs- 
und Kulturangelegenheiten. Eine weitere 
Aufgabe ist die Vermittlung von Ansprech-
partnern, Informationen und Kontakten für 
Bürger, Vereine, bei Anfragen per Mail/Te-
lefon (z. B. Bauplätze, Infrastruktur). Ein 
weiterer Punkt ist die Koordinierung der 
Markttreff-Räumlichkeiten (Treff- und 
Dienstleistungsbereich). Das Ferienpro-
gramm, die Koordination der Angebote 
und deren Veröffentlichung sowie die Pfle-
ge und Vermarktung des Gemeinde-Inter-
netauftrittes fallen ebenfalls in meine Zu-
ständigkeit als Kümmerer. Die Kontrolle 
bzw. Auswertung des „Kummerkastens“ 
auf der Homepage der Gemeinde ist eine 
weitere Aufgabe für mich. Bei Problemen 
mit unseren beiden Efa-Fahrzeugen (Efa = 
Einer für alle) - ein Diesel und ein E-Golf - 
können sich die ehrenamtlichen Fahrer 
ebenfalls an mich, den Kümmerer, wenden.
Nicht zuletzt ist in Hennstedt der Kümme-
rer auch sozusagen das „Vorzimmer“ der 
Bürgermeisterin.
Und wenn die Frage aufgeworfen wird, 
gibt es neben der Bezahlung noch etwas, 
warum man Kümmerer wird? Ja, es ist aus 
meiner Sicht sehr erfüllend, wenn man 
den Menschen in Hennstedt helfen konn-
te und ein DANKE erhält.
Kommen Sie doch einfach virtuell vorbei 
und sehen Sie sich in Hennstedt um: 
www.hennstedt-dithmarschen.de 

Julena Mill
Gemeinde Wangels (2.224 Ew.)
Kreis Ostholstein 

Mein Name ist 
Julena Mill, ich 
bin 30 Jahre alt 
und Kümmerin in 
der Gemeinde 
Wangels.  Sei t 
dem 01.01.2022 
gibt es eine Küm-
merei bei uns 
und ich bin mit 12 
Wochenstunden dort angestellt. Zu mei-
nen Aufgaben zählt vor allem der unkom-
plizierte Kontakt mit den Bürger/-innen. Ich 
bin Ansprechpartnerin in sämtlichen 
Lebenslagen und Problemen des Alltags. 
Für Jung und Alt. Um die bestmögliche 
Beratung zu bieten, bin ich mit sämtlichen 
Beratungsstellen und Institutionen im Um-
kreis vernetzt und kann ggf. dorthin weiter 
vermitteln. Darüber hinaus organisiere ich 
Vorträge zu speziellen Themen, beispiels-
weise häuslichem Brandschutz oder 
ambulante Betreuung, welche die Bür-
ger/-innen kostenlos besuchen können. 
Ich habe eine „Ideenschmiede“ entwi-
ckelt, in welcher sich engagierte Bürger/-
innen ehrenamtlich zusammenfinden und 
Angebote für die Gemeinde planen und im 
besten Falle auch umsetzen. Themen sind 
hier zum Beispiel „geführte Spaziergänge 
durch die Gemeinde mit Einheimischen“, 
„Entwicklung eines Hundeplatzes“, „Kino-
abende“ oder auch eine zusammengetra-
gene „Rezepte-Sammlung mit den liebs-
ten Gerichten der Bürger/-innen“.
Des Weiteren bin ich ein Bindeglied zwi-
schen den Bürger/-innen und der Ge-
meindevertretung. In Zusammenarbeit 
mit einem politischen Gremium speziell 
für die Kümmerei gebe ich weiter wo ich, 
schlussfolgernd aus den Anfragen, die 
mich erreichen, die Bedarfe der Gemein-
de sehe. Ich versuche stetig die Nach-
barschaftshilfe wieder aufleben zu las-
sen und Ehrenamt zu stärken. Mein neu 
etablierter „Helfer-Pool“ gibt die Möglich-
keit, anderen Menschen Zeit zu schen-
ken. Hier können sich Menschen eintra-
gen und auf Nachfrage anderer ehren-
amtlich unterstützen. So konnte ich be-
reits Einkaufshilfen vermitteln, Menschen 
zum Vorlesen in die Kita bringen und 
Unterstützung bei Anträgen gewährleis-
ten.
Meine Tätigkeit ist sehr vielseitig und 
gestaltet sich vor allem aus den Anfra-
gen der Bevölkerung. Ich bin wirklich 
froh diesen Job machen zu dürfen und 
freue mich immer wieder darüber Men-
schen unkompliziert helfen zu können. 
Eine Kümmerei kann ich nur empfeh-
len.
Kontakt über www.amt-oldenburg-
land.de/ 
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Wibke Starck und Moritz Herda, 
Gemeinde Damp (1.513 Ew.)
Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Das Familienzentrum und das Ehren-
amtsbüro Damp & rundum – Dorfkümme-
rer in Sachen Familie – ist mit der Akade-
mie für die Ländlichen Räume SH ver-
netzt.

In Damp & rundum geht es in erster Linie 
um Koordinierung, Vernetzung und Ver-
mittlung von Angeboten verschiedener 
Vereine und Organisationen. Was fehlt, 
organisieren wir – so gut es geht. Niedrig-
schwellig, wohnortnah, der Nachfrage 
und dem Bedarf entsprechend.
Das Ehrenamtsbüro Damp & rundum hat 
zur Aufgabe ehrenamtliches und bürgerli-
ches Engagement in der Gemeinde 
Damp und den Nachbargemeinden zu 
fördern und gleichzeitig Strukturen zu 
schaffen, um Engagement in all seinen 
Facetten zu stärken. Wir wollen für enga-
gierte Bürgerinnen und Bürgern, die Lust 
haben aktiv zu werden, Perspektiven und 
Möglichkeiten eröffnen, um gemeinsam 
das Dorfleben bunter und vielseitiger zu 
gestalten.
Zudem sind wir Ansprechpartner für Orga-
nisationen, Vereine, Verbände, Initiativen 
und Projekte aus Damp und Umgebung, 
die dem Gemeinwohl verpflichtet sind und 
mit Ehrenamtlichen bereits arbeiten oder 
zukünftig arbeiten wollen.
Im Nähworkshop des Familienzentrums 
Damp & rundum hält Ouba aus Somalia 
strahlend ihre selbstgenähte Tasche in die 
Luft und hängt sie sich dann zufrieden 
über die Schulter. Anfangs wusste sie gar 
nicht, wie eine Nähmaschine zu bedienen 
ist. Bettina und Carla, die beiden Übungs-
leiterinnen haben es ihr und den anderen 
9 Teilnehmerinnen erklärt. Und sie haben 
ihnen einfache Schnittmuster für Taschen 
und Kissenbezüge an die Tafel gemalt. 
Bunte Stoffspenden gab es dafür aus 
dem Dorf nach einem Aufruf im DorfFunk 
reichlich. Und dann wurde mit gegenseiti-
ger Unterstützung fröhlich gemeinsam 
genäht.
Neben dem Nähworkshop organisiert das 
Familienzentrum Hausaufgabenhilfe für 
Kinder verschiedenen Alters, ein Garten-
projekt mitten im Dorf, eine Krabbelgrup-
pe für junge Eltern und deren Babys und 
vieles mehr. Bei all diesen Angeboten geht 
es immer um Bildung, Betreuung, Bera-
tung – und Begegnung! Denn wenn sich 
Menschen begegnen, können sie vonei-
nander lernen und sie können einander 
helfen. 
„Ich sehe mich im Geiste manchmal an 
einem See stehen und einen Stein ins 

Wasser werfen, der dann seine Kreise auf 
der Wasseroberfläche bildet“, sagt Wibke 
Starck, die Koordinatorin im Familienzen-
trum Damp & rundum. „Oder wie die 
weiße Kugel auf dem Billardtisch. Ich ge-
be manchmal nur einen kleinen Anstoß 
und dann passiert ganz, ganz viel. Man-
ches davon sieht man selbst gar nicht 
mehr. Aber es passiert!“ Allerdings ist im 
Hintergrund auch reichlich zu tun, um die-
sen Anstoß zu geben. Fördergelder und 
Spenden organisieren, Honorarkräfte zur 
Unterstützung akquirieren und bei der 
Stange zu halten, Werbung für die einzel-
nen Aktionen zu machen und ganz viel 
reden, reden, reden – ergänzt Moritz 
Herda aus dem Ehrenamtsbüro Damp mit 
dem das Familienzentrum zusammenar-
beitet. Denn bei all diesen Dingen möch-
ten die beiden auch Ehrenamtliche mit 
einbeziehen, so dass dann möglichst 
viele Kümmerer und Kümmererinnen zu-
sammenkommen. 
Und dann die Freude, von Engagierten 
und auch der Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen zu sehen und irgendwann mal zu 
hören, wer von den Geflüchteten inzwi-
schen ein Beschäftigungsverhältnis auf-
nehmen konnte, wer durch das Engage-
ment im Gartenprojekt neue Kontakte 

gefunden hat oder wer einfach seine 
Selbstwirksamkeit erlebt, indem er oder 
sie eine Tasche genäht hat und sich viel-
leicht künftig mit anderen zum Nähen trifft 
– das ist einfach wunderbar! Dieses Küm-
mern, um Zugezogene und Alteingeses-
sene, um Geflüchtete, um Kinder, um alles 
in Sachen Familie – das macht den Ar-
beitsalltag aus und immer wieder allen 
Beteiligten große Freude. 
Familienzentrum Damp & rundum 
Ansprechpartnerin Wibke Starck, 
Am Sportplatz 8, 24351 Damp, 
Tel.: 0174 – 244 5004
https://www.dampundrundum.de/ 

Thekla Jahnke
Gemeinde Schmalfeld (1.955 Ew.) 
Kreis Segeberg 

Mein Name ist Thekla Jahnke, ich bin 60 
Jahre jung und bin Kümmerin in der Ge-
meinde Schmalfeld. Diese Aufgabe ist 
spannend und vielfältig. Es gibt fast alle 
Schicksalsschläge, Krankheit und Armut 

live mitzuerle-
ben. Das Positi-
v e  a b e r  i s t , 
dass es durch 
einen zweiten 
Menschen (die 
/ den Kümme-
rer/-in) mitge-
tragen wird und 
dadurch ver-
bessert sich die 
Position der Be-
troffenen. Ich 

habe in meinem gesamten Berufsleben 
noch nie so viel Anerkennung und gute 
Momente erfahren wie in diesem Küm-
mern. Die Menschen sind alle einfach nur 
dankbar und froh, dass sie ganz unkom-
pliziert und kostenfrei Hilfe bekommen. 
Egal ob zum Einkauf, bei Arztbesuchen 
oder Ausfüllen von Formularen. Viele 
berichten, dass die Einsamkeit ihr größtes 
Problem sei. Und sie sind dankbar für 
jedes Gespräch und Anregung. Zum 
Beispiel erzählte mir eine 90-jährige fitte 
Dame, dass sie doch jetzt lieber sterben 
möchte, da sie ja nicht mehr nützlich sei. 
Ich habe ihr aufgezeigt, was sie alles noch 
so schafft und wie nützlich sie auch für 
ihre Familie ist. So hatte sie das noch nicht 
gesehen und sie war sehr erstaunt, wie sie 
auf andere Menschen wirkt. Jeder Tag ist 
für mich ein besonderer Tag und ich weiß 
nie, was er noch bringt.
Kontakt: 0172/9455037

Tine Schweden
Hallig Hooge (95 Ew.)
Kreis Nordfriesland 

Auf Hallig Hooge wird sich gekümmert!
Mein Name ist Tine Schweden und ich 
lebe und arbeite zusammen mit meinen
Söhnen (9 und 5 Jahre) seit einem halben 
Jahr als Halligkümmerin auf Hallig Hooge.
Einem kleinen Eiland mitten im Schleswig- 
Holsteinischem Wattenmeer. Ganz be-
sondere Aufgaben gibt es hier für mich. 
Ich widme mich der intergenerativen 
Arbeit, das bedeutet, dass ich die Men-
schen jeder Altersgruppe zu verschiede-
nen Angeboten und Aktionen einlade und 
somit den Kontakt und die Kommunikati-
on der verschiedenen Generationen po-
sitiv fördere. Eine weitere wichtige Aufga-
be ist es, ein Gesundheits- und Pflege-
konzept zu entwickeln und zu etablieren. 
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Unterstützt werde ich bei dieser Mammut-
aufgabe durch Studenten einer Hoch-
schule in Hamburg und jeder Menge 
Kooperationspartner am Festland. Sollte 
es uns gelingen unser Konzept umzuset-
zen, wäre das für Hallig Hooge ein sehr 
großer Schritt. Denn jeder möchte gerne 
so lange wie nur irgend möglich auf unse-
rer kleinen Hallig bleiben. Dies könnte ein 
gelungenes und umfassendes Gesund-
heits- und Pflegekonzept gewährleisten.
Neben meiner 25 Stunden-Woche als 
Halligkümmerin arbeite ich noch ehren-
amtlich ca. 10 Stunden in der Woche. Ich 
biete Sport und Bewegungsangebote für 
alle Altersgruppen an. Vom Kinderturnen, 

über Stepaerobic 
bis hin zum Yoga 
ist alles dabei.
Trotz meiner viel-
fältigen Aufgaben 
(für die nicht mal 
40 Stunden pro 
Woche reichen 
würden), habe ich 
immer noch ge-
nug Zeit für meine 

Söhne und meinen Partner. Gemeinsam 
genießen wir auf Hooge die wundervolle 
Natur, finden Schätze beim Wattwandern 
oder gehen SUP oder Skimboard fahren. 
Wir finden Zeit uns mit Freunden zu treffen, 

schätzen aber auch sehr die Ruhe und 
Abgeschiedenheit der Hallig.

Weitere Informationen und Kontakt:
Ines Möller, Frida Sandberg und 
Jonna Kurz (in Elternzeit) von der 
Akademie für die Ländlichen Räu-
me SH e.V. (ALR), Hamburger Chaus-
see 25, 24220 Flintbek freuen sich 
über die Kontaktaufnahme von Küm-
merer/-innen aus Schleswig-Holstein, 
unter  info@alr-sh.de, Tel.: 0 43 47-
704-800, www.alr-sh.de

Schwarz-Grün schreibt das Thema Parität 
groß. Für die Verwirklichung ihrer politi-
schen Agenda hat die Landesregierung 
dem schleswig-holsteinischen Landtag 
im Februar dieses Jahres den Entwurf 
eines Landesorganbesetzungsgesetzes 
vorgelegt. Es sieht die Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern 
bei der Besetzung von Geschäftsfüh-
rungs- und Aufsichtsorganen der Landes-
unternehmen und -beteiligungen vor. 
Ein wesentlicher Bestandteil ist auch die 
Besetzung der Verwaltungsräte der kom-
munalen Sparkassen. Mit dem Gesetz 
kommt die schwarz-grüne Koalition ihrer 
Ankündigung im Koalitionsvertrag nach: 
„Ebenso werden wir das Sparkassenge-
setz anpassen, um eine gleichteilige 
Vertretung von Frauen und Männern in 
den Verwaltungsräten öffentlich-recht-
licher Sparkassen zu erreichen.“ Der 
Sparkassen- und Giroverband für Schles-
wig-Holstein begrüßt das Gesetzesvorha-
ben grundsätzlich und unterstützt die Lan-

Novellierung des Sparkassengesetzes
Gastbeitrag von Oliver Stolz, Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes 
für Schleswig-Holstein

desregierung bei der Umsetzung von 
mehr Gleichstellung und Partizipation in 
den Aufsichtsgremien. 
Neben der Festschreibung von Parität 
geht es im Gesetzentwurf auch um die 
Sachkunde der Verwaltungsratsmitglie-
der. Bei beiden Punkten sind insbesonde-
re hinsichtlich der Praktikabilität in der 
Umsetzung noch einige Fragen offen. 
Hier sehen wir Verbesserungsbedarf. 
In enger Abstimmung mit den Gremien 
des Sparkassenverbandes haben wir zu 
dem zunächst vorgelegten Referenten-
entwurf Änderungsvorschläge und An-
merkungen eingebracht. Einige unserer 
Hinweise wurden berücksichtigt, andere 
Aspekte hingegen bisher jedoch nicht.

Parität fördert die Arbeit der Gremien.
Wenn wir ehrlich sind, dann ist in vielen 
gesellschaftlichen Vertretungsbereichen 
die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern noch nicht erreicht. Das gilt für Frau-
en in Führungspositionen beispielsweise 
in der Vorstandsebene der Sparkassen 
ebenso wie in den Gremien der Sparkas-
sen. Und nicht viel anders ist der Befund 
insgesamt in der kommunalen Familie. 
Der Handlungsbedarf ist also unstrittig 
gegeben und das wird auch die Abkehr 
von der gewohnten Praxis und möglicher-
weise den Verzicht auf langjährig ausge-
übte Mandate mit sich bringen. 
Den Sparkassen ist bei der Parität in den 
Verwaltungsräten eine verlässliche Beset-
zung wichtig. Um eine paritätische Beset-
zung zu erreichen, muss daher eine neue 
Rechtslage vor allem eins: praktikabel 
bleiben! Anders als im aktuellen Gesetz-
entwurf vorgesehen, plädieren wir des-
halb bei der gleichteiligen Besetzung der 

Verwaltungsräte für eine Soll-Regelung. 
Denn mit Blick auf die große Heterogenität 
insbesondere der Zweckverbandsspar-
kassen ist es essentiell, einen rechtskon-
formen Verwaltungsrat zu erreichen.
Neben der Parität soll die Gesetzesnovel-
le auch die Sachkunderegelung präzisie-
ren: Einerseits muss die Berücksichti-
gung besonderer Sachkundeanforderun-
gen gewährleistet sein. Andererseits 
brauchen wir weiterhin ein breites Spek-
trum der Gesellschaft in den Verwaltungs-
räten. Beides sind berechtigte Anliegen, 
damit auch weiterhin die Besetzung aus 
dem kommunalen Umfeld heraus ge-
währleistet werden kann. Zugleich darf 
das Ehrenamt nicht bereits bei der Aus-
wahl ihrer Verwaltungsrätinnen und Ver-
waltungsräte überfordert werden.
Eine ausnahmslose 50:50-Besetzung 
durch das Sparkassengesetz ginge über 
die aktuellen Regelungen sowohl der 
Gemeindeordnung als auch des Gleich-
stellungsgesetzes hinaus. Dies birgt im 
Einzelfall Kollisionspotential bei der gebo-
tenen Berücksichtigung der gesetzlichen 
Vertreter/-innen bzw. Hauptverwaltungs-
beamt/-innen der Träger. Damit würde 
eine verpflichtende Quote tief in das 
Selbstorganisationsrecht und in die Inter-
essenlage der kommunalen Träger ein-
greifen. Vorschlagsrechte, insbesondere 
in Zweckverbänden vereinigter Sparkas-
sen, können nicht im Vorwege determi-
niert werden, denn dies birgt eine hohe 
Gefahr für die Rechtskonformität künftiger 
Verwaltungsräte.
Dabei fordern wir eine Soll-Regelung nicht 
als Freibrief für ein „Weiter so“. Es kann 
sich bei Ausnahmen nur um sogenannte 
atypische Sonderfälle handeln. Für diese 
Sonderfälle sollte der Gesetzgeber alle 
seine Möglichkeiten nutzen, diese in der 
Gesetzesbegründung näher auszufüh-
ren.
Eine weitere denkbare Alternative wäre, 
die Verwaltungsratssitze mit bestehenden 
gebundenen Vorschlagsrechten zur Ent-
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sendung von gesetzlichen Vertreter/-in-
nen bzw. Hauptverwaltungsbeamt/-innen 
von der Quotenregelung auszunehmen. 
Damit könnte in vielen Fällen dauerhaft 
und zuverlässig eine Parität bei den zu 
wählenden Mitgliedern umgesetzt wer-
den.

Die Sachkunde ist schon lange 
unerlässlich.
Die demokratische Vertretung in den Ver-
waltungsräten der Sparkassen ist ein 
hohes Gut und ein Alleinstellungsmerkmal 
der regionalen Verankerung der Sparkas-
sen. Zugleich ist die Finanzbranche als 
Wirtschaftszweig schon lange von hoher 
Komplexität geprägt, die spätestens seit 
der Finanzkrise 2008/2009 noch einmal 
deutlich zugenommen hat. Um die inter-
nen Vorgänge und aufsichtlichen Regula-
rien erfassen und darüber mitbestimmen 
zu können, ist es für Verwaltungsratsmit-
glieder essentiell, über besondere Sach-
kenntnisse zu verfügen. Dies betonen 
nicht zuletzt die Sparkassen selbst. 
Die für die Sparkassen verantwortliche 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht misst beiden Aspekten – Demo-
kratieprinzip und Sachkunde – eine hohe 
Bedeutung zu. Deshalb trägt sie in ihrem 
Merkblatt vom 18. März 2021 ausdrück-
lich den im Sparkassensektor gegebenen 
Besonderheiten Rechnung, sodass Spar-
kassen die Eignungsanforderungen für 
die Mitglieder ihres Kontrollorgans erst 
nach deren Wahl vorlegen müssen. Das 
hat den erheblichen Vorteil, eine fehlende 

Sachkundeanforderung innerhalb eines 
Zeitraums von in der Regel sechs Mona-
ten nach der Wahl durch Qualifikations- 
und Schulungsmaßnahmen nachzuwei-
sen. Dieses Verfahren hat sich bewährt. 
Sowohl die kommunalen Träger als auch 
die Sparkassen gehen sorgsam und 
erfolgreich mit diesen Anforderungen und 
Procedere um. Nicht zuletzt dadurch sind 
die Verwaltungsräte mit Menschen aus 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Be-
reichen und kommunaler Bindung besetzt 
und weisen eine sehr angemessene Kom-
petenz auf.
Der Gesetzentwurf zum Sparkassenge-
setz sieht nun eine sog. „Exante-Prüfung“ 
der besonderen Sachkunde für ein Drittel 
der Verwaltungsratsmitglieder vor. Im Kern 
geht es darum, bereits vor der Besetzung 
der Gremien, eine besondere akademi-
sche oder berufliche Eignung der poten-
tiellen Anwärter/-innen zu prüfen. Wir sind 
überzeugt: Das ist nicht erforderlich. 
Denn im Wesentlichen erhöht die Exante-
Prüfung vor allem den Aufwand einer 
zeitnahen Wahl des jeweiligen Verwal-
tungsrats. Ein langwieriger Prozess der 
Auswahl und der Abstimmung in Frage 
kommender Kandidatinnen und Kandida-
ten wäre die Folge. Und: Das Gesetz gibt 
keine Auskunft darüber, wer diese Aus-
wahl überhaupt vornehmen soll.
Eines ist aber klar: Die Sparkassen selbst 
können es nicht sein und somit wird diese 
schwierige Aufgabe wohl dem kommuna-
len Ehrenamt zufallen und damit zusätz-
lich belastet.

Zukünftig müssten insbesondere in den 
Zweckverbandssparkassen als Wahlkri-
terien regionale Herkunft, ggf. auch Par-
teizugehörigkeit, Geschlecht und Beruf 
exakt austariert werden. Diese Art der 
Überregulierung nützt der repräsentati-
ven Vertretung nicht – im Gegenteil, sie 
geht zu Lasten der Handlungsfähigkeit 
kommunaler Selbstverwaltung. Die ge-
setzliche Forderung einer vorhergehen-
den Eignungsfeststellung schwächt die 
bisher kontinuierlich und erfolgreich von 
der Bundesregierung und dem Deut-
schen Sparkassen- und Giroverband ge-
genüber der EU-Kommission vertretene 
Verteidigungslinie kommunaler Selbst-
verwaltung der Sparkassen.
Zudem ist kein Fall bekannt, in dem man-
gelnde Sachkunde eines Verwaltungsra-
tes in der jüngeren Vergangenheit – nach 
Verschärfung der Sachkundeanforderun-
gen – zu Fehlentwicklungen einer Spar-
kasse geführt hat. Mehr noch: Nach Ein-
schätzung des SGVSH erfüllen die Ver-
waltungsräte aktuell auch ohne normative 
Verpflichtung die gedachten Kriterien – 
ein akuter Regelungsbedarf besteht also 
nicht.Derzeit sind das Landesorganbe-
setzungsgesetz und damit das Sparkas-
sengesetz in der parlamentarischen 
Befassung. Der SGVSH ist hier zu einem 
Anhörungsverfahren im Finanzausschuss 
eingeladen und wird dort für eine gesell-
schaftlich angemessene und im Sinne der 
Rechtswahrung praktikable Regelung der 
Besetzung der Verwaltungsräte der Spar-
kassen eintreten.

Rechtsprechungsberichte

1. OVG Schleswig: 
Regionalplan Windenergie für den 
Planungsraum I in Schleswig-Holstein 
unwirksam
Mit Entscheidung vom 22.03.2023 (Az.: 5 
KN 53/21) hat der 5. Senat des Schleswig-
Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts 
die Teilaufstellung des Regionalplans I 
(Windenergie an Land) für unwirksam 
erklärt. Der Senat wird in der nächsten Zeit 
(längstens bis Mitte August) seine Ent-
scheidungsgründe schriftlich niederlegen 
und an die Parteien übersenden. 

In der Presseinformation des OVG wird 
die Entscheidung wie folgt begründet:
„Die in Kapitel 5.8 (Windenergie an Land) 
enthaltene Festlegung von Vorranggebie-
ten für die Windenergie leide an einem 
Abwägungsmangel, der die zu überprü-
fende „Landesverordnung für den Regio-
nalplan für den Planungsraum I in Schles-

wig-Holstein Kapitel 5.8“ insgesamt un-
wirksam werden lasse.
Der Textteil des Regionalplans für den 
Planungsraum I legt in Kapitel 5.8 Vor-
ranggebiete für die Windenergienutzung 
an Land fest. Raumbedeutsame Wind-
kraftanlagen dürfen nur in diesen Ge-
bieten errichtet und erneuert werden. Bei 
der Aufstellung der Regionalpläne sind 
die im Landesentwicklungsplan definier-
ten Grundsätze der Raumordnung zu 
berücksichtigen. Einer dieser Grundsätze 
bestimmt, dass die Flächenauswahl für 
die Vorranggebiete nach bestimmten 
harten und weichen Tabukriterien sowie 
Abwägungskriterien erfolgen soll. Eines 
der weichen Tabukriterien nimmt Land-
schaftsschutzgebiete von der Flächen-
auswahl aus. Gleiches gilt für Gebiete, für 
die durch Einleitung eines Verfahrens zur 
Unterschutzstellung eine Veränderungs-
sperre ausgelöst worden ist.

Die Voraussetzungen dieses Kriterium 
hätten, so die Auffassung des Senats, mit 
Blick auf die beiden als Tabuzonen 
berücksichtigten Landschaftsschutzge-
biete „Wiedingharder- und Gotteskoog“ 
und „Ostenfeld-Schwabstedter Geest mit 
vorgelagerter Marsch“ im Kreis Nordfries-
land nicht vorgelegen. Denn die Auswei-
sung dieser beiden Gebiete beruhte auf 
Kreisverordnungen, die ihrerseits bereits 
durch Urteile des Oberverwaltungsge-
richts vom 14. Mai 2020 für unwirksam 
erklärt worden waren. Bis zum Inkrafttreten 
der hier streitigen Landesverordnung am 
31. Dezember 2020 habe der Kreis keine 
Verfahrenshandlungen vorgenommen, 
die eine erneute Veränderungssperre 
ausgelöst hätten. Der Ausschluss dieser 
beiden Gebiete von der Windkraftplanung 
hätte demnach nur nach einer ergänzen-
den Abwägung erfolgen können; eine 
solche war jedoch unterblieben. Der fest-
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gestellte Fehler betreffe den gesamten 
Planungsraum I – bestehend aus den 
Gebieten der kreisfreien Stadt Flensburg, 
der Kreise Nordfriesland und Schleswig-
Flensburg –, da sich das Verhältnis von 
Positiv- zu Negativflächen insgesamt 
verändere und deshalb nicht mit ausrei-
chender Sicherheit angenommen werden 
könne, dass der Plan mit den übrigen 
Festsetzungen genauso beschlossen 
worden wäre. Erfolgreiche Antragstellerin 
in diesem Normenkontrollverfahren ist 
eine Projektgesellschaft, die im nördlichen 
Kreis Schleswig-Flensburg die Errichtung 
einer Windkraftanlage plant.“ 
Eine schriftliche Begründung der Urteile 
liegt noch nicht vor. Die Revision wurde 
nicht zugelassen. Gegen den Regional-
plan für den Planungsraum I sind sieben 
weitere Normenkontrollanträge und eine 
weitere Klage anhängig.
Ob Rechtsmittel gegen die Entscheidung 
des OVG eingelegt werden sollen, wird 
die Landesregierung nach Vorliegen der 
Urteilsgründe entscheiden. Bis zur 
Rechtskraft der Entscheidung ändert sich 
nichts an der derzeitigen Rechtslage im 
Planungsraum I. Die dort ausgewiesenen 
Vorranggebiete bleiben bestehen und 
bilden weiterhin die Grundlage für die 
Genehmigung bzw. die Ablehnung von 
Windenergieanlagen. Ebenso sind sie 
weiterhin bindend für Bauleitplanungen 
zur konkretisierenden Steuerung der 
Windenergienutzung auf kommunaler 
Ebene. Die Landesregierung prüft derzeit 
alle Handlungsmöglichkeiten, um eine 
Entscheidung zur weiteren Vorgehens-
weise zu treffen für den Fall, dass das 
Urteil des OVG rechtskräftig werden soll-
te. Ziel soll der Erhalt einer geordneten 
Windenergieplanung im Planungsraum I 
bleiben.

2. LG Marburg: 
Verurteilung eines ehemaligen 
Bürgermeisters wegen Verletzung 
der Sicherungspflicht bestätigt
Das Landgericht Marburg hat in zweiter 
Instanz das Urteil gegen einen früheren 
Bürgermeister der nordhessischen Stadt 
Neukirchen bestätigt und die Strafe noch-
mal erhöht (Urteil vom 22.02.2023, Az.: 8 
Ns - 4 Js 12490/16). Der damalige Bürger-
meister sei nach Ansicht des Gerichts im 
Rahmen der Sicherungspflicht dafür 
verantwortlich gewesen, dass in den 
Liegenschaften seiner Gemeinde keine 
Unbeteiligten zu Schaden hätten kom-
men dürfen. Der Bürgermeister sei verant-
wortlich gewesen, die Kinder vor dem 
Dorfteich zu schützen, die sich selbst 
nicht hätten schützen können. Aus Sicht 
des DStGB bedeutet das Urteil, dass 
Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
regelmäßig mögliche Gefahrenquellen 
identifizieren und absichern müssen. Dies 
umfasst auch, alle Sicherungsmaßnah-

men schriftlich zu dokumentieren und vor 
Gefahren öffentlich deutlich zu warnen. 
Im Juni 2016 waren drei Kinder im Alter 
zwischen fünf und neun Jahren in einem 
Dorfteich des Ortes ums Leben gekom-
men. Das Unfallgeschehen konnte vom 
Gericht nicht vollständig rekonstruiert 
werden. Aller Wahrscheinlichkeit nach 
hatte eines der Kinder am Wasser gespielt 
und war in den Teich gestürzt. Beim Ver-
such der anderen beiden Kinder, Hilfe zu 
leisten, verunglückten diese ebenfalls. 
Die Kinder konnten dem Anschein nach 
nicht schwimmen. Der Dorfteich wies eine 
rutschige Uferböschung vor, die gepflas-
tert war. 
In der Vorinstanz verurteilte das Amtsge-
richt den Verwaltungschef wegen der 
Verletzung der Sicherungspflicht zu einer 
Geldstrafe von 12.000 Euro. Dagegen 
legte der Angeklagte Berufung ein. 
Im Anschluss zu der erstinstanzlichen 
Verurteilung wurde ein Versicherungs-
schreiben entdeckt, welches aus dem 
Jahr 2014 stammt. Darin hatte die Versi-
cherung der Kommune zum Zeitpunkt 
des Unfallgeschehens aus haftungs-
rechtlichen Gründen empfohlen, das 
Gelände rund um den Teich einzuzäunen 
beziehungsweise abzusichern. 
Im Rahmen der Verhandlung vor dem 
Landgericht Marburg hat sich der ehema-
lige Bürgermeister derart eingelassen, 
dass er das Schreiben nicht gekannt 
habe. Er berief sich darauf, dass er den 
Teich nicht als gefährlich wahrgenommen 
habe. Auch habe es nie Hinweise aus 
seiner Verwaltung oder von Dritten, etwa 
aus der Bevölkerung gegeben.
Das Landgericht Marburg hat den ehema-
ligen Bürgermeister zu einer Geldstrafe 
von nun 180 Tagessätzen und somit ins-
gesamt 14.400 Euro Geldstrafe verurteilt. 
Die Staatsanwaltschaft forderte in dem 
Fall eine Freiheitsstrafe von einem Jahr 
auf Bewährung sowie eine Geldauflage. 
Dem folgte das Gericht nicht. Nach 
Ansicht der zuständigen Kammer sei der 
Unfall vermeidbar gewesen, wäre der 
damalige Bürgermeister seiner Siche-
rungspflicht nachgekommen. Der Ange-
klagte habe diesbezüglich schlicht und 
einfach versagt. Der Richter betonte, dass 
sein Urteil unabhängig sei von weiteren 
Details in diesem Sachverhalt. Auch unab-
hängig von dem Schreiben hätte der 
ehemalige Bürgermeister eingreifen müs-
sen, weil dieser dafür verantwortlich gewe-
sen sei, dass in Liegenschaften seiner 
Kommune keine Unbeteiligten zu Scha-
den hätten kommen dürfen.
Gegen das Urteil ist Revision möglich.

3. BAG: 
Verjährung von Urlaubsansprüchen 
erst nach Hinweis des Arbeitgebers
Nach einer Grundsatzentscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts (BAG) vom 

20.12.2022 beginnt die dreijährige Verjäh-
rungsfrist erst am Ende des Kalenderjah-
res, in dem der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer über seinen konkreten Urlaubs-
anspruch und die Verfallfristen belehrt 
und der Arbeitnehmer den Urlaub den-
noch aus freien Stücken nicht genommen 
hat (Az.: 9 AZR 266/20). Der gesetzliche 
Anspruch eines Arbeitnehmers auf be-
zahlten Jahresurlaub unterliegt nur unter 
diesen Voraussetzungen der gesetzlichen 
Verjährung. Die regelmäßige Verjährungs-
frist von drei Jahren beginnt bei einer 
richtlinien-konformen Auslegung des 
§ 199 Abs. 1 BGB jedoch nicht zwangs-
läufig mit Ende des Urlaubsjahres, son-
dern erst mit dem Schluss des Jahres, in 
dem der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
über seinen konkreten Urlaubsanspruch 
und die Verfallfristen belehrt und der 
Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus 
freien Stücken nicht genommen hat.
Der Beklagte beschäftigte im zugrunde-
liegenden Sachverhalt die Klägerin vom 1. 
November 1996 bis zum 31. Juli 2017 als 
Steuerfachangestellte und Bilanzbuch-
halterin. Nach der Beendigung des Ar-
beitsverhältnisses zahlte der Beklagte an 
die Klägerin zur Abgeltung von 14 Ur-
laubstagen 3.201,38 Euro brutto. Der 
weitergehenden Forderung der Klägerin, 
Urlaub im Umfang von 101 Arbeitstagen 
aus den Vorjahren abzugelten, kam der 
Beklagte nicht nach.
Der Senat hat damit die Vorgaben des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
aufgrund der Vorabentscheidung vom 
22.09.2022 (C-120/21) umgesetzt. Nach 
der Rechtsprechung des Gerichtshofs tritt 
der Zweck der Verjährungsvorschriften, 
die Gewährleistung von Rechtssicherheit, 
in der vorliegenden Fallkonstellation hin-
ter dem Ziel von Art. 31 Abs. 2 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
zurück, die Gesundheit des Arbeitneh-
mers durch die Möglichkeit der Inan-
spruchnahme zu schützen. Die Gewähr-
leistung der Rechtssicherheit dürfe nicht 
als Vorwand dienen, um zuzulassen, dass 
sich der Arbeitgeber auf sein eigenes 
Versäumnis berufe, den Arbeitnehmer in 
die Lage zu versetzen, seinen Anspruch 
auf bezahlten Jahresurlaub tatsächlich 
auszuüben. Der Arbeitgeber könne die 
Rechtssicherheit gewährleisten, indem er 
seine Obliegenheiten gegenüber dem 
Arbeitnehmer nachhole.

Anmerkung des DStGB
Die Konsequenzen der höchstrichterli-
chen Entscheidung für die Arbeitgeber 
einschließlich der kommunalen Arbeitge-
ber ist nicht abschließend einschätzbar. 
Dies gilt sowohl für die Einschätzung, ob 
aufgrund des Urteils mit einer Klagewelle 
zu rechnen ist als auch für die entschei-
dendere Frage, wie lange mit Blick auf die 
Urlaubsansprüche zurückgeblickt wer-
den muss. Das Bundesarbeitsgericht hat 
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hierzu keine Aussage getroffen. Klar ist, 
dass die Arbeitgeber sich nicht mehr 
automatisch auf die Verjährungsfrist von 
drei Jahren verlassen können. Vielmehr 
muss der Arbeitgeber nunmehr den Ar-
beitnehmer ausdrücklich darauf hinwei-
sen, dass der Urlaub bis Jahresende oder 
bis spätestens des Folgejahres in vollem 
Umfang zu nehmen ist. Fehlt es an dieser 
ausdrücklichen Aufforderung, kann der 
Resturlaub auch später genommen wer-
den. Die Beweislast für die Aufforderung 
trägt der Arbeitgeber, er muss im Zweifel 
also nachweisen, dass er den Arbeitneh-
mer entsprechend informiert hat. Dies 
sollte schriftlich niedergelegt werden.

4. VG Neustadt zur Rahmenvorgabe 
nach dem VerpackG
Das Verwaltungsgericht Neustadt (Wein-
straße) hat sich mit Urteil vom 09.02.2023 
(Az.: 4 K 354/22.NW) zur Rechtmäßigkeit 
einer Rahmenvorgabe nach dem Ver-
packG geäußert und dem öffentlich-
rechtlichen Entsorgungsträger gegen-
über den Dualen Systemen recht gege-
ben. Demnach müssen sich die Dualen 
Systeme an die Verfügung halten, wonach 
auch in weiteren Stadtteilen die Samm-
lung von Kunststoffen und Leichtverpac-
kungen künftig über die Gelbe Tonne er-
folgen soll.
Hintergrund war, dass im betroffenen örE-
Gebiet eine Umstellung der Sack- auf 
Tonnensammlung in der Abstimmungs-
vereinbarung mit den Dualen Systemen 
vereinbart wurde, die jedoch nicht das 
gesamte Gebiet umfasste. Mittels Rah-
menvorgabe wollte der örE daraufhin 
nach einiger Zeit die Erweiterung dieser 

Vereinbarung um weitere Gegenden er-
reichen.
Das VG Neustadt hat nunmehr entschie-
den, dass die Rahmenvorgabe rechtmä-
ßig sei. Das Gericht führt aus, dass die 
Bestimmung von Sammelbehältnissen, 
die Leerungshäufigkeit und die Befugnis 
zur Bestimmung von Gelben Tonnen, statt 
Säcken, von der gesetzlichen Grundlage 
im § 22 VerpackG umfasst sei. Lediglich 
die Anordnung eines Vollservice wie auch 
die Sammlung mit Behältnissen nach Wahl 
des jeweiligen Abfallbesitzers oder die An-
ordnung der Nutzung der Wertstoffhöfe sei 
von der Rechtsprechung bislang als nicht 
von der Rechtsgrundlage umfasst ange-
sehen worden. Das Argument der System-
betreiber, Rahmenvorgaben nur erlassen 
zu dürfen, wenn die Erforderlichkeit be-
stünde, Beeinträchtigungen der dem örE 
zugewiesenen Abfallentsorgung abzu-
wehren, wies das Gericht ebenfalls ab. 
§ 22 Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 VerpackG 
seien daher ausdrückliche Ermächtigun-
gen zur einseitigen Regelung der Sammel-
behältnisse und der Leerungshäufigkeit 
mittels der Rahmenvorgabe.
Das Gericht sieht die Effektivität der Samm-
lung mittels Tonne als gegeben an, da die 
Erfassungsmenge im Vergleich zur Sack-
sammlung gesteigert werde. Für den 
Beleg dieser quantitativen Steigerung 
verweist das Gericht auf einen Abschluss-
bericht des Umweltbundesamtes, an des-
sen Ergebnissen kein vernünftiger Zweifel 
bestehe. Die Effektivität der Sammlung 
hänge nicht entscheidend von der Qualität 
des Sammelgutes, sondern nur von der 
Erhöhung der Erfassungsmenge ab. Es 
komme gerade nicht auf eine Beeinträchti-
gung der Qualität der LVP-Sammlung 

wegen einer erhöhten Fehlwurfquote an.
Ferner erkennt das Gericht an, dass die 
Rahmenvorgabe wegen der Nachhaltig-
keit der Tonnennutzung und der Verringe-
rung der Standortverschmutzung die Um-
weltverträglichkeit der Sammlung verbes-
sere. Nachhaltigkeit sei darin zu erken-
nen, dass die Tonnen über mehrere Jahre 
hinweg genutzt werden könnten. Dem 
vorgebrachten Argument der Systembe-
treiber, die Fahrzeugemissionen seien 
während der Sammlung mittels Tonne 
erhöht, tritt das Gericht entgegen. Die Ar-
gumente lieferten keinen Anlass, den 
positiven Effekt der o.g. Nachhaltigkeit zu 
relativieren. Das Gericht könne zudem 
keinen Anhaltspunkt für eine Kostenstei-
gerung erkennen.

Anmerkung des DStGB
Das Urteil ist aus kommunaler Sicht zu 
begrüßen und lässt sich auch auf ande-
re Entsorgungsträger übertragen. Eine 
Sammlung über gelbe Säcke führt immer 
wieder zu Problemen, etwa weil sich die 
Säcke auf Sammelplätzen häufen, an 
Zäunen hängen oder in unwegsames 
Gelände wehen.
Das Verwaltungsgericht musste nun klä-
ren, inwieweit der öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger auch die Art und Größe 
der Sammelbehälter vorschreiben kann. 
Dabei stellt das Gericht klar, dass der örE 
die Umstellung von Sack- auf Tonnen-
sammlung per Rahmenvorgabe von den 
Dualen Systemen fordern und dabei auch 
einen Sammelrhythmus vorgeben kann. 
Die Position der örE wird somit insgesamt 
gestärkt. Es bleibt nun abzuwarten, ob die 
Dualen Systeme das Verfahren in die 
nächste Runde weitertragen werden.

„Ich möchte Sie und Euch ganz herzlich 
begrüßen hier zur Amtsvorstehertagung 
und freue mich, dass der Drathenhof 
wieder so voll ist. Das zeigt, dass auch 
zum Ende der Wahlperiode eine hohe 
Motivation da ist, sich für die Bürgerinnen 
und Bürger einzusetzen“, begrüßte Tho-
mas Schreitmüller, Landesvorsitzender 

Aus dem Landesverband

Wärmewende als ein Schwerpunkt-
thema bei Amtsvorstehertagung
Dank an stellvertretende Landesvorsitzende Rainer Jürgensen und 
Clemens Preine für langjähriges Engagement im Rahmen der Veranstaltung

des Schleswig-Holsteinischen Gemein-
detages, am Freitag, den 31. März 2023, 
die rund 90 Teilnehmer der Amtsvorste-
hertagung in der Räucherkate des Drat-
henhofs in Molfsee. Schreitmüller sagte, 
diese Veranstaltung, an der neben Amts-
vorstehern und Amtsvorsteherinnen auch 
Amtsdirektoren und Amtsdirektorinnen 

sowie Leitende Verwaltungsbeamte teil-
nehmen, sei geprägt von interessanten 
Vorträgen und dem Austausch unterei-
nander. Als Gäste mit spannenden Beiträ-
gen hatte der SHGT Joschka Knuth, 
Staatssekretär des Ministeriums für Ener-
giewende, Klimaschutz, Umwelt und 
Natur sowie Dr. Benjamin Merkt aus dem 
Vorstand der Schleswig-Holstein Netz 
AG, eingeladen. 

Bausteine der Wärmewende
Mit der Wärmewende, der Sicherung der 
Stromversorgung und den Herausforde-
rungen des Netzausbaus für die Erneuer-
baren Energien (EE) standen gewichtige 
Themen aus der Praxis auf der Tagesord-
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SHGT-Landesvorsitzender 
Thomas Schreitmüller begrüßt die 
rund 90 Teilnehmer.

nung der Amtsvorstehertagung. Die Wär-
mewende birgt als wichtiger Teil der Ener-
giewende in den kommenden Jahren 
große Herausforderungen für die Kom-
munen und die Menschen vor Ort. Bau-
vorschriften, die kommunale Wärmepla-
nung und Förderprogramme werden den 
Prozess antreiben. 
„Wie geht's mit der Wärmewende weiter? 
Was ist die Wärmewende eigentlich?“ 
Diese Fragen warf Staatssekretär Knuth 
bei der Tagung auf und erläuterte die Ziele 
und Maßnahmen des Landes zu diesem 
Themenkomplex. Schleswig-Holstein 
wolle das erste klimaneutrale Industrie-
land werden und dieses Ziel bis 2040 
erreichen. Knuth wies darauf hin, dass 
sich Schleswig-Holsteins Regierungskoa-
lition dazu bekenne, ihre politische Arbeit 
auf die Erreichung eines Pfades zur Kli-
maneutralität, der die Einhaltung des 1,5-
Grad-Ziels ermöglicht, auszurichten. „Wir 
werden uns aktiv dafür einsetzen, die 
dafür notwendigen Rahmenbedingungen 
zu schaffen.“ Die Klimaneutralität bis 2040 
werde im Energiewende- und Klimasch-
utzgesetz (EWKG) festgehalten und eine 
Anschärfung der Klimaziele auf Bundes-
ebene unterstützt.

Übergreifende Programme erforderlich
Das Grundsatzziel sei, die Wärmeversor-
gung auf Basis Erneuerbarer Energien zu 
erreichen und das betreffe sowohl Wohn-
gebäude als auch gewerbliche Gebäude, 
Handelsgebäude und Verwaltungsge-
bäude. „Damit das gelingen kann, gibt es 
eine ganz Reihe an Modulen, die erreicht 
werden und die ineinandergreifen müs-
sen“, so der Staatssekretär. Es brauche 
eine gute Planung als Grundlage, um in 
der Realität tatsächlich auch gute Projekte 

umzusetzen. „Und dazu gehören aus 
unserer Sicht mehrere Bausteine, die wir 
auch in Schleswig-Holstein in der Umset-
zung befindlich beziehungsweise seit 
einiger Zeit etabliert haben. Das fängt an 
bei der kommunalen Wärmeplanung. Es 
braucht die Netze, die Erzeugungsmög-
lichkeiten und es braucht in der Umset-
zung eine entsprechende Beratung und – 
gerade, wenn wir uns die Kommunen 
anschauen – auch übergreifende Pro-
gramme, die sich nicht nur auf das Einzel-
haus beziehen, sondern im besten Fall auf 
ganze Quartiere.“

Energiestaatssekretär Joschka Knuth

Der Staatssekretär führte weiter aus: 
„Gerade dort, wo wir über größere Ge-
bietszusammenhänge sprechen, über 
größere Gemeinden oder über Gemein-
den, die sich gemeinsam auf den Weg der 
Dekarbonisierung begeben wollen, ist 
eine gute Planung sehr sinnvoll.“ Denn mit 
einer guten Planung könnten die verschie-
denen relevanten Faktoren zusammenge-
bracht werden – also Verbrauchssituatio-
nen genauso wie Energieentstehungssi-
tuationen, welche potenziellen Erzeu-
gungsquellen sind vorhanden, welche 
Netzausgangssituation? Auf Basis des-
sen könne dann die zielgerichtete Pla-
nung erfolgen, was denn eigentlich für die 
eigene Region, für die eigene Gemeinde 
die beste Lösung sei im Bereich der Wär-
mewende. 

Wiederkehrende und dauerhafte 
Aufgabe
Die kommunale Wärmeplanung sei in 
Schleswig-Holstein zumindest für 78 
zentrale Orte (ab Unterzentrum) bereits 
verpflichtend. Das Land habe diese Ver-
pflichtung im vergangenen Jahr mit dem 
EWKG eingeführt und umgesetzt und 
zahle auch die notwendigen Konnexitäts-
mittel dafür. Wie der Staatssekretär beton-
te, sei die kommunale Wärmeplanung 

eine Aufgabe, die auch per Gesetz wie-
derkehrend und dauerhaft angelegt sei, 
sodass die Planung auch wiederkehrend 
aktualisiert und somit immer wieder an 
technische Fortschritte und veränderte 
Ausgangsituationen angepasst werden 
könne.
„Wir haben zwei Situationen, die bei der 
Wärmeplanung noch von besonderer 
Bedeutung sind:  Auch die Kommunen, 
die nicht verpflichtet sind, eine Wärmepla-
nung zu machen, können natürlich eine 
Wärmeplanung machen.“ Knuth appel-
lierte an die Anwesenden: „Tun Sie das 
auch.“ Das sei ein ganz zentrales Instru-
ment, um auch als Kommunalpolitik den 
Bürgerinnen und Bürgern Verlässlichkeit 
zu bieten, einen Rahmen und Orientie-
rung zu geben, wie es denn mit der Wär-
meversorgung weitergehe. So könnten 
diese beispielsweise für sich einschätzen: 
„Lohnt sich für mich die Investition in eine 
Wärmepumpe oder wird bei mir vor Ort 
sowieso eine Großwärmepumpe für eine 
Quartiersversorgung oder ein anderes 
Projekt realisiert, bei dem ich mich an-
schließen kann oder wo ich als einzelner 
Hausbesitzer entscheidender Bestandteil 
bin für das Gelingen von Quartiers- oder 
Gemeindeprojekten?“ 

90%-Förderung bei freiwilliger 
Wärmeplanung 
Der Staatssekretär plädierte dafür, die 
kommunale Wärmeplanung als Chance 
zu begreifen, um regionale Ressourcen 
zu nutzen und Wertschöpfung in der Regi-
on zu halten. Deswegen gebe es gute 
Förderprogramme: „Der Bund fördert 
über die Nationale Klimaschutzinitiative 
(NKI) die freiwillige kommunale Wärme-
planung aktuell mit 90 Prozent. Wir wollen 
und setzen uns dafür ein, dass diese 
Förderung fortgesetzt wird“, so Knuth. Die 
erhöhte Förderquote gelte zunächst bei 
Antragsstellung bis 31.12.2023. Für die 
kleineren Kommunen seien auch die 
Förderungen zur Energetischen Stadt-
sanierung interessant. Der Bund habe 
zudem angekündigt, dass er ein Wärme-
planungsgesetz auf den Weg bringen 
möchte, das höchstwahrscheinlich noch 
diesen Sommer vorgestellt bzw. verab-
schiedet werden soll. Der Einschätzung 
der Landesregierung nach, sei es sehr 
wahrscheinlich, dass der Kreis der ver-
pflichteten Kommunen dann noch einmal 
deutlich ausgeweitet werde. Das hätte 
natürlich auch eine Rückwirkung auf 
Schleswig-Holstein: „Wir müssten das in 
unserem EWKG entsprechend abbilden, 
das wir novellieren wollen und werden.“ 
Deswegen sei es seiner Meinung nach 
sinnvoll, da heute proaktiv ranzugehen.
Wenn es eine Wärmeplanung gebe, gebe 
es darüber hinaus, insbesondere mit 
Bezug auf die Einzelhaushalte zwei wichti-
ge gesetzliche Vorgaben, die heute schon 
dafür sorgten, dass der Bedarf an EE 
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auch in der Wärmeversorgung deutlich 
steige. In Schleswig-Holstein werde be-
reits seit dem vergangenen Jahr mit dem 
EWKG bei einem Austausch von Heizun-
gen, bei einem Neueinbau von Heizungen 
ein 15%iger EE-Anteil gefordert. Der 
Staatssekretär wies darauf hin, dass sich 
der Bund vor Kurzem darauf verständig 
habe, dass über das Gebäudeenergiege-
setz (GEG) die EE-Anteile für die Wärme 
ab 2024 sogar auf 65 % steigen soll für alle 
Neueinbauten von Heizungen und auch 
beim Heizungsaustausch im Bestand. 
Und damit werde natürlich auch der Be-
darf an Lösungen für eine fossilfreie Wär-
meversorgung noch einmal deutlich 
steigen überall. 

Bestmöglich ausgestaltete 
Förderrichtlinien 
„Um dann tatsächlich dafür zu sorgen, 
dass bei den Bürgerinnen und Bürgern 
auch gute Projekte ankommen, braucht 
es eine gute Förderung. Und da muss ich 
kombinieren: die Bundesförderung mit 
einer sinnvollen, zielgerichteten und wirk-
samen Förderung des Landes“, führte 
Knuth aus. Auf Bundesebene gebe es 
zwei entscheidende Module: Der Bund 
fördere über die Bundesförderung für 
effiziente Wärmenetze (BEW) mit im Mo-
ment 40 % den Aufbau von Wärmenetzen, 
und der Bund habe die NKI, im Rahmen 
derer beispielsweise Quartierskonzepte 
gefördert werden. Knuth betonte, das 
Land wisse und sehe, dass es Nachbes-
serungsbedarf bei den Förderquoten 
gebe und setze sich dafür ein, auch dafür, 
dass eine Ko-Förderung durch das Land 
ermöglicht werde. „Nichtsdestotrotz gibt 
es noch viele Ansatzpunkte, um als Land 
Förderung ins System zu geben, um bei 
Ihnen allen in den Gemeinden, in den 
Flächen auch deutlich zu machen, dass 
es sich lohnt, heute zu investieren und die 
Wirtschaftlichkeit für Projekte damit her-
gestellt werden kann“, so Knuth. Deshalb 
habe die Landesregierung ein Sonderver-
mögen geschaffen für den kommunalen 
Klimaschutz und die Wärmewende und in 
dieses Sondervermögen unter anderem 

75 Millionen Euro überführt für die Wärme-
wende.

Risiko-Minimierung bei 
Probebohrungen
Diese 75 Millionen Euro seien natürlich 
nur ein Anfang. Zurzeit befinde sich das 
Land in Absprache mit den Kommunalen 
Landesverbänden, wie Förderrichtlinien 
für diese Mittel bestmöglich ausgestaltet 
werden können. „Unsere Eckpunkte für 
die Förderungen sehen im Moment vor, 
dass wir erstens dort fördern, wo eine 
Bundesförderung nicht ausreicht, bei-
spielsweise in der Förderung nachhaltiger 
Wärmeversorgungsysteme“, erläuterte 
Knuth und kündigte zeitnahe Richtlinien 
des Landes an. „Und dann additiv, dort 
wo es bisher keine Förderung des Bundes 
gibt, wollen wir weitere Module entwi-
ckeln“, so Knuth weiter und nannte als 
Beispiel die Förderung von Großwärme-
pumpen in innovativen Projekten, „wenn 
diese beispielsweise mit Meerwasser 
betrieben werden und die Wärme auch 
aus dem Meerwasser ziehen“. Es gebe 
bereits solche Projekte, die gerade auch 
für die Küstengemeinden in Schleswig-
Holstein sehr interessant seien.
Der Staatssekretär berichtete, dass das 
Land zudem anstrebe, die Förderquote 
für Module in den Wärmenetzen anzuhe-
ben und im Bereich der Geothermie vor 
allem bei den Probebohrungen Risiken 
abmindern zu wollen. Ferner werde beab-
sichtigt, einen Kommunal-Fonds aufzu-
bauen, der es Kommunen ermöglichen 
soll, ohne finanzielles Risiko in die Pla-
nung zu gehen. Last but not least werde 
das Thema Abwärme perspektivisch eine 
große Rolle spielen. Ziel solle eine ver-
stärkte Nutzung sowieso vorhandener 
Abwärme sein. Knuth betonte, dass die 
Kollegen der Energie- und Klimaschutzin-
itiative (EKI) gerne bei der Kommunikation 
vor Ort behilflich seien und noch weiter 
verstärkt werden. Die EKI biete Unterstüt-
zung durch Beratung, Informationsveran-
staltungen, Qualifizierungsmaßnahmen, 
fachbezogene Arbeitskreise und Sprech-
stunden. Ein Kompetenzzentrum klima-

neutrale Wärmeversorgung unter dem 
Dach der EKI solle künftig einen zentralen 
Baustein darstellen, um die Kommunen 
bei der Aufstellung kommunaler Wärme- 
und Kältepläne zu unterstützen. Mehr 
Informationen gibt es unter https://www.
eki.sh/.

Großes Lob für großartiges 
Engagement 
Abschließend sagte Knuth: „Sie sehen, es 
ist ein sehr umfänglicher Prozess, der 
gerade läuft, und wir sehen als Landesre-
gierung natürlich, dass es den Bedarf gibt 
an Unterstützung in den Gemeinden und 
in den Ämtern. Wir wollen diese Unterstüt-
zung bieten, mit Personalkapazitäten in 
der Beratung und vor allen Dingen mit den 
erforderlichen finanziellen Mitteln, um 
Projekte auch tatsächlich wirtschaftlich zu 
machen. (…) Wir wollen das unterstützen, 
wir brauchen Sie aber auch mit Ihrem 
Willen zur Gestaltung auf kommunaler 
Ebene und Ihren Erfahrungen. Deswegen 
sind Veranstaltungen wie die heutige so 
wichtig“, betonte der Staatssekretär und 
bedankte sich fürs Zuhören und die Mög-
lichkeit, vorstellen zu können, woran die 
Landesregierung aktuell arbeite.
Landesvorsitzender Schreitmüller dankte 
seinerseits dem Staatssekretär für seinen 
spannenden Vortrag, bevor er auf die an-
stehende Kommunalwahl am 14. Mai 
hinwies und seinen Dank an die Runde 
der Veranstaltungsteilnehmer richtete: 
„Vielen Dank für Ihr Engagement in der 
Kommunalpolitik, für Ihren Einsatz für die 
Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-
Holstein, in Ihren Gemeinden und in Ihren 
Ämtern.“ Es sei bewundernswert, was 
jeder Einzelne aufbringe für seine Ge-
meinde, für unser Land, dass sich das ver-
nünftig entwickele, sagte Schreitmüller 
und wünschte allen, die erneut bei der 
Kommunalwahl kandidieren, viel Erfolg. 

Stellvertretende Landesvorsitzende 
sind „wahre Aktivposten“
Der Landesvorsitzende hob zwei Persön-
lichkeiten noch einmal besonders hervor: 
Es gebe Personen, die sich über Jahre 
und Jahrzehnte eingesetzt haben für das 
kommunale Gemeinwesen und das auch 
im Landesvorstand. „Gemeint sind Rainer 
Jürgensen und Clemens Preine, die sich 
seit vielen Jahren engagieren in ihren 
Gemeinden und in ihren Ämtern.“ Für 
beide war es die letzte Teilnahme als Vor-
standsmitglied an der Amtsvorsteherta-
gung. Während der 1. stellvertretende 
Landesvorsitzende Jürgensen bis Ende 
März den Posten des Amtsdirektors des 
Amtes Geest und Marsch Südholstein 
innehatte, ist der 2. stellvertretende Lan-
desvorsitzende Preine noch bis zum Ende 
der Kommunalwahlperiode Amtsvorste-
her des Amtes Kellinghusen. Schreitmül-
ler wandte sich zunächst an Clemens 
Preine: „Ich kann sagen, dass ich es wirk-
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lich von Herzen bedaure, dass du auf-
hörst“, so Schreitmüller. Preine, der seit 
dem 19. Februar 2001 Bürgermeister von 
Brokstedt, seit dem 14. Mai 2003 Amts-
vorsteher des Amtes Kellinghusen, seit 
dem 27. April 2009 Kreisvorsitzender und 
damit Mitglied im Landesvorstand und 
seit dem 22. November 2013 zweiter 
stellvertretender Landesvorsitzender ist, 
sei immer ein wahrer Aktivposten auch im 
Landesvorstand gewesen. 
„Es hört aber nicht nur der zweite stellver-
tretende Landesvorsitzende auf, sondern 
auch der erste stellvertretende Landes-
vorsitzende“, bedauerte Schreitmüller. 
Jürgensen war seit 2011 Kreisvorsitzen-
der und damit Mitglied im Landesvor-
stand und seit 2013 erster stellvertreten-
der Landesvorsitzender. „Ich möchte 
auch dir persönlich sehr danken, auch du 
bist ein wahrer Aktivposten bei uns im 
Landesvorstand. Mit deiner Vernetzung 
im Lande hast du dazu beigetragen, dass 
wir immer gut in alle Richtungen kommu-
nizieren konnten, dass wir auf der Höhe 
der Zeit waren und dass wir an den richti-
gen Stellen Dinge loswerden konnten“, 
hob Schreitmüller hervor, denn Jürgensen 
habe seine Positionen nicht nur auf Lan-
desebene, sondern auch auf Bundesebe-
ne und sozusagen auf europäischer Ebe-
ne, als Vorsitzender des Europaaus-
schusses des DStGB, vertreten. Der Lan-
desvorsitzende dankte seinen langjähri-
gen Stellvertretern herzlich und wünschte 
ihnen alles Gute für die weitere Zukunft 
und überreichte ein kleines Präsent. „Ihr 
seid immer herzlich willkommen bei uns“; 
betonte Schreitmüller, was Preine und 
Jürgensen sichtlich freute. Die beiden 
Stellvertreter bedankten sich ihrerseits für 

SHGT-Landesvorsitzender Thomas Schreitmüller (Mitte) dankt seinen Stellvertretern 
Rainer Jürgensen (re.) und Clemens Preine (li.).

die gute Zusammenarbeit und das herzli-
che Miteinander in all den Jahren.

Hotspots an Westküste und in 
Ostholstein
Im zweiten Teil der Veranstaltung ging Dr. 
Benjamin Merkt auf die Herausforderun-
gen des Netzausbaus für die Erneuerba-
ren Energien und auch auf die Sicherung 
der Stromversorgung ein. Das Vorstands-
mitglied der Schleswig-Holstein Netz AG 
führte aus, dass Schleswig-Holstein vor 
einer Verdreifachung der Erneuerbaren 
Energien im Land stehe. Wie im Verlauf 
seines Vortrags deutlich wurde, ist unser 
Land auf einem guten Weg, die politi-
schen Ambitionen der Bundesregierung 
zu erreichen wie das Ziel aus Koalitions-
vertrag und Osterpaket, im Jahr 2030 
rund 30 GW aus Erneuerbaren Energien 
(davon 15 GW Photovoltaik) zu produzie-
ren. „Es gibt engagierte Menschen, die 
dieses Thema unterstützen, Geld in die 
Hand nehmen und investieren.“ Das sei 
erst einmal die Grundvoraussetzung, 
sagte Merkt und präsentierte anhand 
einer Karte, wie sich Wind- und PV-
Projekte in Schleswig-Holstein aktuell 
verteilen. Die sogenannte Heatmap zeige 
auf, dass in Nordfriesland, bei Heide, 
Brunsbüttel sowie in Ostholstein heute 
sozusagen unsere Hotspots liegen, was 
Wind und PV angehe. Rund zehn GW 
Erneuerbare Energien gebe es im Be-
stand. Auf einer weiteren Illustration konn-
ten die Tagungsteilnehmer sehen, dass es 
Anfragen von rund 20 GW gebe, davon 
fünf GW Wind und 15 GW Photovoltaik. 
„Das Interessante ist, das entspricht etwa 
dem Delta, das wir brauchen“, so Merkt, 
der jedoch bemängelte, dass die Politik 

SH Netz Vorstandsmitglied 
Dr. Benjamin Merkt

aufgrund einer fehlenden belastbaren 
Planungsgrundlage für Freiflächen-PV 
den Ausbau der Netze erschwere.

Schaffen wir den Netzausbau?
Jetzt komme der Schwenk zum Netz: „Die 
spannende Frage, auch für uns, die wir 
täglich daran arbeiten, ist ja: Schaffen wir 
das eigentlich netzseitig dahin zu kom-
men, kein Phantomstrom zu produzieren? 
Also, dass wir wirklich alle anschließen 
können und nicht abregeln müssen?“ Der 
Fachmann zeigte, dass das 110.000 Volt-
Netz – das 110 kV-Netz – in Schleswig-
Holstein, das Netz das unter dem Tennet-
Netz ist, „also unsere höchste Span-
nungsebene, sozusagen die Regional-
straßen“, knackevoll sei. Man könne 
sagen: „Es geht nicht mehr viel. An eini-
gen Stellen sind noch wenige Megawatt, 
vielleicht mal 20, mal 30 MW möglich“, 
aber das sei keine Größenordnung, die 
wir brauchen, um die Energiewendeziele 
zu schaffen, verdeutlichte Merkt und 
machte klar, was an Netzausbau auf die 
SH-Netz zukomme. Notwendig seien die 
Umspannwerke, die Verbindung von 
„unserem Netz in die höhere Ebene, also 
zur Tennet, zum Transportnetz“. Er erläu-
terte: „Heute haben wir 14 Standorte und 
künftig brauchen 21 neue, also flächende-
ckend, weil wir eben schon überversorgt 
sind in Schleswig-Holstein und insbeson-
dere auch in unserem Netz. Wir sind im 
Prinzip so überspeist, dass wir über einen 
Abtransport nach Süden reden müssen.“ 
Eine weitere wesentliche Aufgabe beste-
he darin, 11 neue Einspeiseumspannwer-
ke zu errichten für das Umspannen von 20 
kV in 110 kV. 
Es gebe bereits einige Umspannwerke – 
„die Steckdosen zur Tennet“, wie sie teil-
weise genannt werden –, die den Pla-
nungsstand verlassen haben und in die 
Umsetzung gehen. Der SH-Netz-Vor-
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stand machte anhand von Beispielen die 
Dimensionen deutlich: Das Umspann-
werk Heide West brauche insgesamt circa 
40 ha Platzbedarf, die Kosten belaufen 
sich für die SH-Netz AG auf mindestens 
neun Millionen Euro und die Realisie-
rungszeit auf fünf bis sieben Jahre. Merkt 
sagte: „Wir brauchen diese Abtransport-
möglichkeiten, weil das Netz voll ist, wie 
dargestellt“, sagte er und zeigte, wie viel 
Aufwand es bedeute, „unser Netz im Be-
stand zu entwickeln“. Deswegen ließen 
sich Wartezeiten für die Kunden leider 
nicht vermeiden.  

„Vorausschauender Netzausbau 
wird erschwert“
Abschließend fasste das SH-Netz-Vor-
standmitglied noch einmal zusammen: 
„Wir stehen vor einer Verdreifachung der 
EE in Schleswig-Holstein. Das Bestands-
netz ist fast „voll“ und kann den geplanten 
Zubau an EE nicht aufnehmen. Für die 
„Freiflächen PV“ fehlt eine belastbare 
Planungsgrundlage, sodass ein voraus-

schauender Netzausbau erschwert bzw. 
verzögert wird. Wir als SH-Netz entwickeln 
dennoch das „Klimaneutralitätsnetz“ für 
Schleswig-Holstein so zügig wie möglich 
– wir warten nicht! Viele zukünftige Projek-
te (Wind und PV) müssen sich aber leider 
auf Wartezeiten einstellen.“ In der an-
schließenden Diskussion wurde deutlich, 
dass in den Kommunen durchaus der 
Gestaltungswille vorhanden ist, wenig 
verlässliche Vorgaben durch die Politik 
allerdings auch für Unmut sorgen.

„Vorreiter für ganz Deutschland 
werden“
Landesvorsitzender Schreitmüller be-
dankte sich bei Merkt für seinen informati-
ven Beitrag, bevor er das Wort an den 2. 
stellvertretenden Landesvorsitzenden 
gab: Clemens Preine, der traditionell das 
Schlusswort bei dieser Veranstaltung 
gehalten hat, brach in diesem noch eine 
Lanze für das Ehrenamt. Es koste Zeit, es 
ließe sich aber auch viel bewegen. Er 
dankte noch einmal allen für die gute 

Zusammenarbeit und wollte zwei weitere 
anwesende Amtsvorsteher-Kollegen aus 
dem Landesvorstand nicht unerwähnt 
lassen, die nun aufhören: Petra Bülow und 
Martin Voß. Zudem richtete Preine an alle 
Anwesenden den Appell, vor Ort in den 
Kommunen weiter die Energiewende 
voranzutreiben. Staatssekretär Joschka 
Knuth habe allen die kommunale Wärme-
planung ans Herz gelegt und das würde 
er sehr unterstützen: „Das kann man in 
jedem Dorf machen und wir kriegen 90 
Prozent Förderung dafür. Das ist eine 
wunderbare Möglichkeit, auch die Bürger 
miteinzubeziehen, sie bekommen dann 
Planungssicherheit.“ Natürlich komme es 
auch darauf an, was noch an finanzieller 
Unterstützung vom Staat komme. Nichts-
destotrotz sei Schleswig-Holstein Wind-
begünstigt und PV-begünstigt: „Ich kann 
nur dazu aufrufen: Lasst uns diese Chan-
ce nicht entgehen, hier Vorreiter für ganz 
Deutschland zu werden.“

                 
Danica Rehder

Am Montag, den 3. April 2023, hat im Haus 
der kommunalen Selbstverwaltung in Kiel 
die erste Bürgervorstehertagung dieses 
Jahres stattgefunden, allerdings wegen 
der anstehenden Kommunalwahl am 14. 
Mai 2023 ein letztes Mal in der aktuellen 
Besetzung. Landesgeschäftsführer Jörg 
Bülow berichtete im Rahmen der Sitzung 
aus der Arbeit des SHGT. Zudem infor-
mierte er die Bürgervorsteherinnen und 
Bürgervorsteher über aktuelle Änderun-
gen des Kommunalverfassungsrechts, 
gab einen Ausblick auf die Kommunalwahl 
und rief zum Erfahrungsaustausch auf. 
„Herzlich Willkommen zur ersten Bürger-
vorstehertagung 2023 und der letzten in 
der aktuellen Kommunalwahlperiode“, 
begrüßte der Landesgeschäftsführer die 
Runde der Bürgervorsteherinnen und 
Bürgervorsteher in Kiel und stieg direkt ein 
in seinen Bericht über die aktuelle Ver-
bandsarbeit: „Insgesamt ist die aktuelle 
Situation geprägt durch eine enorme 
Bandbreite an sehr intensiven Themen, 
berichtete Bülow. Es gelte zurzeit Vieles 
gleichzeitig zu bewegen. 

Bülow sieht Bund in der Pflicht
Nach wie vor brandaktuell sei das Thema 
Versorgung und Unterbringung der Flücht-
linge, auch wenn sich die Schwerpunkte 
ein wenig gewandelt hätten. Es habe sich 
eine gute Aufnahmestruktur in Schleswig-
Holstein entwickelt, dennoch sei die Unter-
bringung mit einem enormen Aufwand für 
die Kommunen verbunden, sagte er und 

Bürgervorstehertagung des SHGT

hob die Leistung der Gemeinden und 
Ämter und ehrenamtlichen Unterstützer 
vor Ort hervor. Der Landesgeschäftsführer 
berichtete von den zähen Verhandlungen 
mit dem Land, am 29. März sei nun aber 
eine erneute Vereinbarung beschlossen 
worden, mit der die Unterbringungsstrate-
gie erweitert und für wichtige Themen in 
2023 eine faire Lastenteilung vereinbart 
worden sei. Wie Bülow berichtete, gelte 
das insbesondere für den zusätzlichen 
Personalaufwand wegen der Wohngeldre-
form, die Finanzierung bestimmter kom-
munaler Gemeinschaftsunterkünfte und 
die Sozialleistungskosten für Flüchtlinge 
aus der Ukraine. Er betonte aber auch, 
dass damit nicht alle Fragen geklärt seien 
und hoffe, dass durch die geplante Son-
der-Ministerpräsidentenkonferenz am 10. 
Mai noch mehr Schwung in die Sache 
komme: „Wichtig ist nun, dass die Bun-
desregierung am 10. Mai endlich mehr tut, 
um Länder und Kommunen besser zu un-
terstützen.“ Im Rahmen des Erfahrungs-
austausches wurde deutlich, dass es für 
die Kommunen zudem immer schwieriger 
wird, ehrenamtliche Kräfte zu motivieren. 

Verschlankung der Bürokratie 
gewünscht
Als zweiten großen Themenblock aus der 
aktuellen Arbeit des SHGT nannte der Lan-
desgeschäftsführer die Ausgestaltung der 
Finanzbeziehungen zwischen Land und 
Kommunen. Neben der Bewältigung der 
Flüchtlingswelle gebe es eine ganze Reihe 

weiterer Themen über die die Kommuna-
len Landesverbände (KLV) mit dem Land 
verhandeln: Von der Krankenhausfinanzie-
rung und ÖPNV-Finanzierung über den 
Ausbau der Ganztagsschulen und Schul-
sozialarbeit bis zum DigitalPakt und digita-
ler Verwaltung. Ein Riesenthema sei auch 
die Kita-Finanzierung, daneben gebe es 
noch eine Reihe kleinerer Baustellen. Aus 
der Runde wurde bezüglich landesseitiger 
finanzieller Unterstützung der Wunsch 
nach weniger bürokratischen Förderanträ-
gen laut. Bülow betonte, dass sich der 
SHGT stets auch genau dafür einsetze. 
Der Landesgeschäftsführer berichtete zu-
dem, dass intensive Überlegungen lau-
fen, wie nach dem Urteil des Landesver-
fassungsgerichts vom 17. Februar 2023 
zum kommunalen Finanzausgleich die 
Verteilung der Mittel auf die Gemeinden 
bis Ende 2024 neu berechnet werden. 
Bülow sprach mit der Wärmewende einen 
weiteren Themenkomplex an, für den die 
KLV mit dem Land die Rahmenbedingun-
gen ausgestalten. Natürlich sei insgesamt 
die Energiewende ein Riesenthema, aber 
verstärkt jetzt vor allem auch die Wärme-
wende. Die Wärmewende sei aus seiner 
Sicht die wichtigste kommunalpolitische 
Steuerungsaufgabe der nächsten Jahre. 

„Kommunalpolitik nicht zu sehr 
einrahmen“
Bülow informierte die Bürgervorsteher 
ferner über Änderungen im Kommunal-
verfassungsrecht wie die Einführung 
neuer Fristen und Anhebung der Quoren 
bei Bürgerentscheiden und -begehren. 
Das trage zur Stärkung des Ehrenamtes 
bei. Eine neue Regelung habe der SHGT 
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ausdrücklich nicht unterstützt, und zwar, 
dass die erste Sitzung der neuen Kommu-
nalwahlperiode nicht mehr vom ältesten 
Mitglied, sondern künftig von demjenigen 
Mitglied geleitet werde, das der Vertre-
tung am längsten angehöre. Bei gleich-
langer Zugehörigkeit mehrerer Mitglieder 
entscheide dann das Alter. Grundsätzlich, 
mahnte Bülow bei der Sitzung an, solle die 
Politik darauf achten, die Kommunalpolitik 
nicht zu sehr einzurahmen.  

Der Landesgeschäftsführer warf einen 
kurzen Blick Richtung nächste Bürgervor-
stehertagung am 27. September, die 
voraussichtlich im Landtag stattfinden 
werde, bei der aber nach der Kommunal-
wahl am 14. Mai nicht mehr alle Anwesen-
den aus der aktuellen Runde dabei sein 
werden. So haben sich Klaus Lorenzen 
aus Kropp, Hans-Joachim Dockweiler 
aus Ahrensbök, Michael Meggle aus 
Laboe und Mathias Schwenck aus Groß-

hansdorf im Rahmen der Sitzung herzlich 
für die gemeinsame Zeit und Zusam-
menarbeit bedankt. Und auch Herr Bülow 
bedankte sich seinerseits für das jahre-
lange großartige Engagement. Nur der 
Einsatz von vielen solch ehrenamtlich 
engagierten Menschen wie den Bürger-
vorstehern macht gelebte Demokratie 
möglich. 

                                                                                                                
Danica Rehder

Am Donnerstag, den 30. März 2023, kam 
der Rechts-, Verfassungs- und Finanzaus-
schuss des SHGT im Gemeindehaus „Uns 
Huus“ in Neuenbrook zu seiner Frühjahrs-
sitzung zusammen. Die Geschäftsstelle 
informierte die Teilnehmer über den Sach-
stand bei der Grundsteuerreform und die 
Entwicklung beim Kommunalen Haus-
haltsrecht. Zudem befasste sich der Aus-
schuss unter anderem mit Änderungen 
des Kommunalverfassungsrechts, mit 
Finanzbeziehungen zwischen Land und 
Kommunen und den Auswirkungen des 
Urteils des Landesverfassungsgerichts 
vom 17. Februar 2023 zum kommunalen 
Finanzausgleich. 

Vorschläge aus der Praxis
Der stellvertretende Landesgeschäftsfüh-
rer Thorsten Karstens hat den Ausschuss-
mitgliedern über den Status quo bei der 
Grundsteuerreform berichtet und ging 
dabei auf die Übermittlung und Verarbei-

Frühjahrssitzung des Rechts-, 
Verfassungs- und Finanzausschusses 

tung der Daten über Elster-Transfer, die 
Aufkommensneutralität und das Transpa-
renzregister sowie die Themen kommu-
nale Liegenschaften und Fristablauf ein. 
Er informierte den Ausschuss zudem über 
die aktuellen haushaltsrechtlichen The-
men, die derzeit mit dem Land diskutiert 
werden. Das seien insbesondere die 
Einführung einer Ausgleichsrücklage und 
eines fiktiven Haushaltsausgleiches in 
der Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO), Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Umsetzungsquote bei den 
Investitionen sowie die sonstige Weiter-
entwicklung des Gemeindehaushalts-
rechts. Der SHGT habe sich zu allen Punk-
ten aktiv eingebracht und vor allem Pro-
bleme und Vorschläge aus der Praxis 
aufgegriffen.

Dauer der Zugehörigkeit
Landesgeschäftsführer Jörg Bülow skiz-
zierte bei der Sitzung die anstehenden 

Änderungen im Kommunalverfassungs-
recht und nannte unter anderem die Ein-
führung einer Sperrwirkung von Bürger-
begehren für Wiederholungsbegehren 
von zwei Jahren und die Einführung einer 
Frist von „in der Regel … vier Wochen“ für 
die von der Verwaltung zu erarbeitende 
Kostenschätzung von Bürgerbegehren. 
Zudem verlängere sich die neue Einle-
gungsfrist von drei Monaten für Bürgerbe-
gehren gegen Beschlüsse der Gemein-
devertretung um den Zeitraum von der 
Anforderung der erforderlichen Kosten-
schätzung bis zu deren Fertigstellung. 
Bülow nannte noch die Anhebung der 
Fraktionsmindeststärke in Gemeindever-
tretungen mit 31 oder mehr Mitgliedern 
direkt in der Gemeindeordnung (GO) von 
zwei auf drei sowie die neue Regelung für 
den „Alterspräsidenten“ in der konstituie-
renden Sitzung der Gemeindevertretun-
gen, Kreistage, Amtsausschüsse und 
Verbandsversammlungen: Es gelte nicht 
mehr das Lebensalter, sondern die Dauer 
der Zugehörigkeit zur Vertretungskörper-
schaft. Bei Personen mit gleicher Zugehö-
rigkeitsdauer entscheide dann das Le-
bensalter. 
Der Landesgeschäftsführer verwies ferner 

Anzeige
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auf eine weitere Novelle zur Kommunalver-
fassung im Jahr 2024, bei der es sich  
voraussichtlich insbesondere um folgen-
de Themen drehen wird: Einführung hybri-
der Sitzungen als Schritt der Digitalisie-
rung, Ausweitung der Regelungen für 
kommunale Beauftragte und Beiräte sowie 
Einführung einer Regelung für Bürgerräte.

Umsetzung zeitlich herausfordernd
Beim Tagesordnungspunkt „Finanzaus-
gleich – Urteil LVerfG zum Finanzaus-
gleichsgesetz 2021“ machte Bülow deut-
lich, dass die zeitliche Umsetzung heraus-
fordernd ist und die Planung und Realisie-
rung einen längeren Prozess erfordert. 
Nach dem Urteil des Landesverfassungs-

gerichts vom 17. Februar 2023 zum kom-
munalen Finanzausgleich müsse die 
Verteilung der Mittel auf die Gemeinden 
bis Ende 2024 neu berechnet werden, da 
die Höhe der Teilschlüsselmasse für zen-
tralörtliche Aufgaben nicht ausreichend 
ermittelt wurde. Bülow erläuterte, dass 
zudem auch für die daneben anstehende 
Regelüberprüfung ein Gutachten erfor-
derlich sei, dabei sei auch zu bestimmen, 
inwieweit auf die bisherigen Gutachten 
aufgesetzt werden könne. Wie der Lan-
desgeschäftsführer berichtete, werden 
bereits jetzt die ersten Gespräche mit dem 
Ministerium für Inneres, Kommunales, 
Wohnen und Sport (MIKWS) darüber 
geführt, wie die Prozesse laufen könnten. 

Weitere Themen, mit denen sich der 
Rechts-, Verfassungs- und Finanzaus-
schuss in seiner Frühjahrssitzung unter 
anderem befasst hat, waren die Beförde-
rung von Beamten in ein Amt der Besol-
dungsgruppe A14 (ehemals Aufstieg), die 
Finanzbeziehungen zwischen Land und 
Kommunen sowie die am 29.03.2023 
unterzeichnete Folgevereinbarung für die 
Unterbringung und Versorgung von 
Flüchtlingen. Nicht nur die Ausschussmit-
glieder dürfen gespannt sein, was sich bei 
einzelnen Themen bewegt hat, wenn der 
Ausschuss am 21. September 2023 zu 
seiner Herbstsitzung in Kiel das nächste 
Mal zusammenkommt.

               Danica Rehder 

Infothek

NOW veröffentlicht Leitfäden zu 
E-Flotten und mehr
Die NOW GmbH hat im Rahmen der Elek-
tromobilitätskonferenz am 22.03.2023 
einen Leitfaden zur Elektrifizierung von 
Fuhrparks, ein Factsheet zur Wirtschaft-
lichkeitsanalyse unterschiedlicher Pkw-
Antriebsarten sowie einen Netzwerkatlas 
zur Elektromobilität in Deutschland veröf-
fentlicht. Die Informationen können Kom-
munen beispielsweise bei der Entschei-
dung zur Modernisierung ihrer Fuhrparks 
unterstützen.

eFleetGuide – Schritt für Schritt 
zur E-Flotte
Bei dem eFleet Guide handelt es sich um 
einen digital verfügbaren Maßnahmenka-
talog zur Elektrifizierung des Fuhrparks. 
Direkt auf der Startseite können Nutzende 
ihre Kenndaten zum (geplanten) Fuhrpark 
eingeben und erhalten darauf basierend 
eine Zusammenstellung der auf ihre indivi-
duellen Rahmenbedingungen zugeschnit-
tenen Handlungsempfehlungen. Anschlie-
ßend können diese heruntergeladen wer-
den, sodass der Leitfaden auch offline zur 
Verfügung steht: https://efleetguide.de/

Factsheet TCO – Wirtschaftlichkeits-
analyse der Pkw-Antriebsarten 
Im Rahmen der Begleitforschung „Rah-
menbedingungen und Markt“ der Förder-
richtlinie Elektromobilität des BMDV hat 
die NOW GmbH in Zusammenarbeit mit 
dem Fraunhofer ISI Institut eine Wirt-
schaftlichkeitsanalyse der Antriebsarten 
für Pkw erstellt. In der Studie werden die 
Gesamtkosten ausgewählter Elektroautos 
in verschiedenen Fahrzeugsegmenten 
vergleichbaren Verbrenner gegenüberge-
stellt. Das Factsheet TCO bietet eine Ent-
scheidungsgrundlage für Anschaffungen 
im privaten sowie im gewerblichen Be-

reich und steht nun zum Download bereit: 
www.now-gmbh.de

Netzwerkatlas der Elektromobilität 
in Deutschland 
Der „Netzwerkatlas der Elektromobilität in 
Deutschland“ gibt einen Überblick über 
die wichtigsten Akteure in den Bundeslän-
dern und auf Bundesebene, die rund um 
das Thema Elektromobilität Informationen 
in Form von Wissensdatenbanken, Schu-
lungen und Beratungen wie etwa zu aktu-
ellen Förderprogrammen anbieten: www.
now-gmbh.de

Stellungnahme des DStGB zur 
Photovoltaik-Strategie des BMWK
Am 10. März hat das BMWK seine Photo-
voltaik-Strategie zur Beschleunigung des 
Ausbaus von PV-Anlagen vorgelegt. Im 
Rahmen des Konsultationsprozesses hat 
der DStGB nun Stellung bezogen. Dabei 
wird die Bedeutung der kommunalen 
Planungshoheit betont und auf ihre Rolle 
als wichtiges Instrument zur Vermeidung 
von Flächenkonkurrenzen und zur Stär-
kung der Akzeptanz vor Ort verwiesen. 
Die steigenden Anforderungen an die Flä-
chenbereitstellung in den Kommunen im 
Rahmen des Ausbaus erneuerbarer Ener-
gien werden die Akzeptanz in der Bevölke-
rung strapazieren. Es bedarf daher beglei-
tender Maßnahmen zur Stärkung der kom-
munalen Teilhabe und Bewahrung der 
kommunalen Planungshoheit, um den PV-
Ausbau voranzubringen. Die Photovoltaik-
Strategie des BMWK adressiert diese 
Punkte nur begrenzt. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen teilen sich auf elf Handlungs-
felder auf, darunter:

Der stärkere Ausbau von Freiflächenanlagen
Der DStGB lehnt eine Ausweitung der Teil-

Privilegierungen ab, da sie die kommuna-
le Planungshoheit einschränken und mit 
starken Rechtsunsicherheiten belegt 
sind. Außerdem bedarf es im Rahmen des 
§ 35 Abs. 1 Nr. 8b einer Nachkorrektur in 
der Form, dass 
(1)  die Steuerungsmöglichkeiten nach 
 § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB auch hier 
 gelten und/oder 
(2) eine prozentuale Deckelung der Privi-
 legierungsregelung erfolgt, um extre-
 me Härten für bestimmte Kommunen 
 abzufedern.

Anstatt des Verzichts auf eine kommunale 
Bauleitplanung befürworten wir eine Be-
schleunigung und Vereinfachung von 
Planungs- und Genehmigungsverfahren.
Um eine Überbeanspruchung von Außen-
bereichsflächen zu vermeiden, sollten 
weitere finanzielle und rechtliche Anreize 
für den Ausbau von Photovoltaik im Innen-
bereich und für Doppelnutzungen wie 
bspw. Moor-PV, Floating- und auch Park-
platz-PV gefördert werden.
Der Ausbau von Freiflächen-PV auf versie-
gelten Flächen wird damit bevorzugt, 
wobei reine „PV-Gebiete“ und damit ein-
hergehende umfassende Versiegelung 
vermieden werden müssen.

Die Erleichterung von PV auf dem Dach
Im Hinblick auf die Installation von PV auf 
öffentlichen Gebäuden bedarf es eines 
Bundes-Förderprogramms bzw. Zu-
schüsse für kommunale Gebäude. Dies 
ist erforderlich, um den hierfür teilweise er-
heblichen Sanierungs- und Anpassungs-
bedarf, sowie den Anlagenbau als sol-
chen, zu unterstützen.
Zur Förderung der Sektorkopplung soll-
ten zudem die wirtschaftlichen Anreize für 
Parkplatz-Photovoltaik verbessert wer-
den und die Regelung des § 38b Abs. 1 
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EEG 2023 zu Bonuszahlungen für Agri- 
und Moor-Photovoltaikanlagen dazu 
entsprechend auf Ladeinfrastruktur aus-
geweitet werden.

Die Beschleunigung von Netzanschlüssen
Der DStGB begrüßt die Vorschläge zur 
Beschleunigung bei Netzanschlüssen, 
weist aber darauf hin, dass gleichzeitig die 
Ertüchtigung der Verteilnetze entsprechend 
gefördert werden muss. In diesem Zu-
sammenhang sollte eine Umlage der Kos-
ten für die Ertüchtigung und den Ausbau 
der Netze seitens der Betreiber durch einen 
ergänzenden bundesweiten Ausgleichs-
mechanismus kompensiert werden.
Die Beschleunigung der Verfahren könnte 
bei Großvorhaben und Leitungsertüchti-
gungen durch eine Legalplanung erfolgen.

Die Stärkung von Akzeptanz 
In Bezug auf die Akzeptanz von PV-Pro-
jekten wird im vorliegenden Papier aus-
schließlich die Teilhabe von Bürgerinnen 
und Bürgern angesprochen. Für das Ge-
lingen der Energiewende, als gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, muss die kom-
munale Akzeptanz ebenfalls gestärkt 
werden. Dies gelingt, wenn die kommuna-
le Teilhabe nicht allein vom Leistungsver-
mögen der Kommune oder vom Engage-
ment ihrer Bürger abhängt. Trotz der Er-
weiterung der finanziellen Beteiligung auf 
Bestandsanlagen besteht nicht bei allen 
Betreibern die Bereitschaft, hierfür eine 
Zahlung nach § 6 EEG anzubieten. Des-
halb spricht sich der DStGB dafür aus, die 
finanzielle Beteiligung in § 6 EEG gesetz-
lich verpflichtend zu regeln.
Die DStGB-Stellungnahme ist abrufbar 
unter www.dstgb.de (Rubrik: Themen/ 
Energiewende / Erneuerbare Energien)

Neue DStGB-Dokumentation 
„Nachhaltigkeit in der 
Wirtschaftsförderung“
Der DStGB hat eine neue Dokumentation 
zum Thema „Nachhaltigkeit in der Wirt-
schaftsförderung“ herausgegeben. Die in 
Kooperation mit der agiplan GmbH ent-
standene Publikation zeigt Handlungsfel-
der für kommunale Wirtschaftsförderun-
gen zu dem Thema auf und stellt die 
Ergebnisse einer Befragung von Wirt-
schaftsförderungen sowie verschiedene 
Beispielprojekte aus Städten, Kreisen und 
Gemeinden dar.
Den kommunalen Wirtschaftsförderun-
gen kommt eine wachsende Bedeutung 
beim Erreichen der bundesweiten Klima-
ziele zu. An der Schnittstelle zwischen den 
Städten und Gemeinden und den ortsan-
sässigen Betrieben haben sie großen 
Einfluss darauf, die bundespolitischen 
Anforderungen an Klima- und Ressour-
censchutz in die Umsetzung zu bringen. 
Doch die Umsetzungsgeschwindigkeit 
muss sich erhöhen und dafür braucht es 

verbesserte Rahmenbedingungen. Die 
Studie des DStGB und der agiplan GmbH 
zeigt, dass eine Vielzahl kommunaler und 
regionaler Wirtschaftsförderungen die 
nachhaltige Transformation der Wirtschaft 
als eine ihrer Kernaufgaben sehen, die 
Ausprägung ihrer Arbeit in diesem Be-
reich aufgrund verschiedener Einflussfak-
toren jedoch äußerst heterogen ist.

Befragung von Wirtschaftsförderungen
Rund zwei Drittel der im Rahmen der 
Studie befragten Wirtschaftsförderungen 
sehen die nachhaltige Entwicklung ihres 
Standortes als explizite Zielvorgabe an. 
Intensität und Ausgestaltung ihrer Aktivi-
täten hängen jedoch vor allem von ihrer 
Größe, den finanziellen und personellen 
Kapazitäten ab. 
Die Umsetzung von Nachhaltigkeitsbe-
strebungen wird teilweise gebremst durch 
einen zentralen Zielkonflikt in Kommunen: 
Klamme Haushalte und kommunale 
Schulden erhöhen den Druck, Einnahmen 
durch neue Ansiedlungen zu verbessern – 
unabhängig von der Nachhaltigkeit des 
Vorhabens. Dies steht Nachhaltigkeitszie-
len wie einer Vermeidung von Flächenver-
siegelungen oder einer strategischen 
Ansiedlungsplanung oftmals entgegen. 
Planungsrechtliche Anreize für besonders 
nachhaltige Ansiedlungen sind bisher 
noch nicht ausreichend vorhanden. Als 
weitere Hemmnisse werden von den teil-
nehmenden Wirtschaftsförderungen in 
der Befragung u.a. unzureichende rechtli-
che Rahmenbedingungen und eine lang-
wierige Bürokratie, insbesondere bei För-
derprogrammen genannt. 

Beispiele nachhaltiger 
Wirtschaftsförderung
Die Best-Practice-Beispiele der DStGB-
Dokumentation zeigen, dass Wirtschafts-
förderungen bedeutenden Einfluss auf die 
Transformation der Wirtschaft nehmen 
können, denn Unternehmen sind heute 
noch empfänglicher für nachhaltige An-
sätze als noch vor einigen Jahren: Stei-
gende Energie- und Rohstoffpreise, der 
Fachkräftemangel oder ein steigendes 
Nachhaltigkeitsbewusstsein bei Kundin-
nen und Kunden und Mitarbeitenden ver-
anlassen Unternehmen dazu, ihre Nach-
haltigkeit zu stärken und Wachstum und 
Ressourcenverbrauch zu entkoppeln.

Praxisbeispiele 
Dargestellt werden in der Publikation 
zudem Praxisbeispiele von Kommunen, 
die sich intensiv mit Nachhaltigkeits-
aspekten mit ihren Wirtschaftsförderun-
gen befassen. Hierzu zählen ein grünes 
Gewerbegebiet in Neustrelitz, die energe-
tischen Transformation der Wirtschaft in 
der Talachse Stolberg, Prozesse der Kreis-
laufwirtschaft in Lüchow-Dannenberg 
sowie ein Programm zur Corporate Social 
Responsibility in Ostwestfalen-Lippe.

Die DStGB-Dokumentation ist abrufbar 
unter www.dstgb.de (Rubrik: Publikatio-
nen / Dokumentationen).

Studie zum Ordnungsrahmen der 
Erdgasverteilnetze veröffentlicht
Die Agora Energiewende hat in einer 
Studie zu Erdgasverteilnetzen einen 
neuen Ordnungsrahmen vorgeschlagen. 
Die Transformation des Energiesektors 
führe ohne Änderung des bestehenden 
Ordnungsrahmens zu einer Erhöhung der 
Netzentgelte sowie zu gestrandeten Ver-
mögenswerten. Der DStGB begrüßt die 
Vorschläge der Agora Energiewende, 
durch einen angepassten Ordnungsrah-
men für Planungssicherheit bei der Trans-
formation der Gasnetze zu sorgen. 
In der Studie „Ein neuer Ordnungsrahmen 
für Erdgasverteilnetze – Analysen und 
Handlungsoptionen für eine bezahlbare 
und klimazielkompatible Transformation“ 
legt die Agora Energiewende dar, wie auf 
den bestehenden Ordnungsrahmen eine 
massive Erhöhung der Netzentgelte so-
wie gestrandete Vermögenswerte (Stran-
ded-assets) im Milliardenbereich folgen 
würden. Um dies zu verhindern, fordert 
der Thinktank u.a. eine erweiterte Wärme-
planung, die über eine Energie-Verteil-
Strategie die Planung von Energienetzen 
(Wärme- Strom- und Gas) und die Verfüg-
barkeit von Wasserstoff und Biomasse 
integrieren soll. 
Im Weiteren sollen Widerstände der Netz-
betreiber gegen eine Stilllegung der Gas-
verteilnetze über ein Bonussystem abge-
baut werden. Dabei ist ein Bonus auf die 
Sonderabschreibung im Falle einer plan-
mäßigen Stilllegung vorgesehen, um wirt-
schaftliche Nachteile zu kompensieren. 
Außerdem wird im Papier die Forderung 
nach einer Verkürzung der Abschrei-
bungsdauer auf das Jahr 2045 aufge-
stellt, um Stranded-asset-Risiken zu mini-
mieren. Die Folge von erhöhten Netzent-
gelten soll hier durch eine staatliche Zu-
schusslösung abgemildert werden. 
Darüber hinaus hält die Studie eine An-
passung des Konzessionsrechts vor, 
nach der der bestehende Netzbetreiber 
zu einem befristeten Weiterbetrieb von 
fünf bis zehn Jahren verpflichtet werden 
kann, falls sich kein Betreiber für die Kon-
zession findet. In diesem Fall kann die 
Kommune die Entscheidung treffen, den 
Erdgasnetzbetrieb selbst zu organisieren 
oder aber vorzeitig zu beenden. Vertrag-
lich vereinbarte Rückbaupflichten seien 
meistens weder technisch noch ökolo-
gisch nötig.

Anmerkung des DStGB
Der DStGB erkennt den Bedarf eines neu-
en Ordnungsrahmens im Hinblick auf die 
bestehende Unsicherheit um die Zukunft 
der Gasnetze. 
In einer Zeit, die durch große Unsicherheit 
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Personalnachrichten

Sandra Karjel übernimmt mit Wirkung 
vom 1. Juli 2023 als erste Amtsdirektorin 
des Amtes Geltinger Bucht die hauptamt-
liche Führung des Amtes. Unter den 10 
zur Wahl stehenden Kandidatinnen und 
Kandidaten wurde Sandra Karjel mit 41 
von 54 Stimmen vom Amtsausschuss ge-
wählt.
Der SHGT gratuliert Sandra Karjel herzlich 
zur Wahl und wünscht für das neue Amt 
viel Erfolg!

Torge Sommerkorn zum neuen 
Amtsdirektor des 
Amtes Hohe Elbgeest gewählt
Der Amtsausschuss des Amtes Hohe 
Elbgeest wählte Torge Sommerkorn zum 
neuen Amtsdirektor. Er wird das Amt zum 
1. September 2023 übernehmen. 
Der SHGT gratuliert Torge Sommerkorn 

zum ersten Amtsdirektor des Amtes 
gewählt. Er hatte bereits zwei Jahre zuvor 
das Amt des Leitenden Verwaltungsbe-
amten übernommen. Siebenborn wird 
das Amt des Amtsdirektors am 1. Juli 
2023 übernehmen.
Der SHGT gratuliert Mathias Siebenborn 
herzlich zur Wahl und wünscht für das 
(neue) Amt viel Erfolg!

Tim Brockmann wird neuer 
Bürgermeister von Preetz
Am 2. April 2023 waren rund 15.000 Wahl-
berechtigte der Stadt Preetz zur Bürger-
meisterwahl aufgerufen. Dabei erhielt Tim 
Brockmann (CDU) 51,41 Prozent der Stim-
men und damit die absolute Mehrheit. 
Sein Mitbewerber Daniel Schlichting (SPD) 
erhielt 48,59 Prozent. 

Sandra Karjel wird Amtsdirektorin 
des Amtes Geltinger Bucht

herzlich zur Wahl und wünscht für das 
neue Amt viel Erfolg!

Mathias Siebenborn wird neuer 
Amtsdirektor im Amt Itzehoe-Land

Der Amtsausschuss des Amtes Itzehoe-
Land hat Mathias Siebenborn einstimmig 

Der SHGT gratuliert Tim Brockmann herz-
lich zur Wahl und wünscht für das neue 
Amt viel Erfolg!

Termine:

10.05.2023: 
Zweckverbandsausschuss des SHGT

16.05.2023: 
Landesvorstand des SHGT

12.07.2023: 
Parlamentarischer Abend der 
Kommunalen Landesverbände

im Hinblick auf die Zukunft der Gasnetze 
und die Ausgestaltung der Energieversor-
gung geprägt ist, weist die Agora Energie-
wende zurecht darauf hin, dass ein ver-
besserter Ordnungsrahmen dabei helfen 
kann Fehlinvestitionen zu vermeiden und 
Planungssicherheit zu schaffen.
Allerdings sollte die Diskussion um die 
Zukunft der Gasnetze prioritär stets deren 
Potenzial für das Gelingen der Energie- 
und Wärmewende beleuchten. Im Fokus 
sollten rechtliche oder tatsächliche Mög-
lichkeiten der Nachnutzung der Netze 
stehen und die Netze als „Stille Reserve“ 
und nicht als „Gestrandete Investitionen“ 
betrachtet werden. In diesem Zusam-

menhang muss auch der geplante Ord-
nungsrahmen für einen Hochlauf der 
Wasserstoffwirtschaft beachtet werden, 
der eine gemeinsame Regulierung von 
Erdgas und Wasserstoff verfolgen sollte. 
Wasserstoff stellt eine kostengünstige 
Dekarbonisierungsoption dar, die durch 
die Umwidmung der Erdgasnetze erst 
rentabel würde. Daher begrüßt der DStGB 
die Forderung, beim Aufbau einer Was-
serstoffinfrastruktur eine buchhalterische 
statt eine gesellschaftliche Entflechtung 
umzusetzen (Stichwort Unbundling), um 
Hemmnisse für die Umwidmung der 
Erdgasnetze auf Wasserstoff zu beseiti-
gen.

Weitere Informationen:
Studie Agora Energiewende: https://sta
tic.agora-energiewende.de
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Behalten Sie die aktuellen Entwicklungen des Gemeindehaushaltsrechts im Blick!

Jetzt 
abonnieren! 
€ 195,30

inkl. Versand-
kosten 

    der
gemeinde
  haushalt

Der Vertrag bei Zeitschriftenabonnements (Print/Online) ist zeitlich unbefristet und kann beiderseits mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden, erstmals 

jedoch zum Ende des ersten Vertragsjahrs (12 Monate Mindestlaufzeit). Nach Ablauf der Mindestlaufzeit ist bei Verträgen mit Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB die Kündigung zum Ende 

eines jeden Kalendermonats möglich, bei Verträgen mit anderen Kunden zum Ende eines jeweiligen Vertragsjahres.
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„Die Gemeinde”
ist  die  Zeitschrift  für  die
Schleswig-Holsteinische  Selbstverwaltung.

Als kommunalpolitische Zeitschrift auf Landes-
ebene bietet sie einen umfassenden Service
für  die  Selbstverwaltung.

Werden  auch  Sie  Leser  der  „Gemeinde”!

Deutscher Gemeindeverlag GmbH.,

24017 Kiel, Postfach 1865, Ruf (04 31) 55 48 57

Deutscher Gemeindeverlag GmbH, Postfach 1865, Jägersberg 17, 24017 Kiel
– V 3168 E – Entgelt bezahlt

www.dataport-kommunal.de

Wir unterstützen Sie.

Digitale Kommune | 0421 83558-7357

Die Kommune der Zukunft ist digital

- und souverän.
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